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1. 
Neubekanntmachung der  

Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg 
zu allen fakultätsübergreifenden konsekutiven 

Masterstudiengängen mit Ausnahme der Masterstudien-
gänge, mit denen die Voraussetzungen für ein 

Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der „Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg zu al-
len fakultätsübergreifenden konsekutiven Masterstudiengängen mit 
Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden“ vom 30. Mai 2008 
(Leuphana Gazette Nr. 9/08, S. 2) in der nunmehr geltenden Fassung un-
ter Berücksichtung der 1. Änderung vom 2. März 2009 (Leuphana Gazette 
Nr. 3/09, S. 3) bekannt.  

 
§ 1 

Geltungsbereich 
Diese Ordnung regelt den Zugang zu allen fakultätsübergreifenden kon-
sekutiven Masterstudiengängen in der Form von Majorfächern in der 
Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg, mit Ausnahme der 
Masterstudiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt 
(GHR und LBS) vermittelt werden. Minor 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum 1. Fachsemester in den in § 1 
genannten Masterstudiengängen ist, dass die Bewerberin oder der Be-
werber 
a) entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelo-
rabschluss oder diesem mindestens gleichwertigen Abschluss er-
worben hat und aus diesem Studium in zwei der im Masterstudien-
gang enthaltenen Fächern mindestens jeweils 30 Kreditpunkte bzw. 
60 Kreditpunkte aus einem geeigneten interdisziplinären Studien-
gang durch ein beglaubigtes Transcript of Records nachweisen 
kann, oder an einer anderen ausländischen Hochschule einen 
gleichwertigen Abschluss erworben hat und aus diesem Studium in 
zwei der im Masterprogramm enthaltenen Fächern mindestens je-
weils 30 Kreditpunkte bzw. 60 Kreditpunkte aus einem geeigneten in-
terdisziplinären Studiengang durch ein beglaubigtes Transcript of 
Records nachweisen kann; die Gleichwertigkeit des Abschlusses 
wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der Kul-
tusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt. 

sowie  
b) die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 
(2) Die besondere Eignung setzt voraus: 
a) einen qualifizierten Bachelorabschluss nach Maßgabe des Absatzes 

3 und 
b) besondere Kenntnisse in der Sprache Englisch nach Maßgabe des 

Abs. 4. 
(3) Der qualifizierte Bachelorabschluss setzt voraus, dass das voran-
gegangene Studium mit mindestens der Note 2,5, bei einem Studium der 
Rechtswissenschaften (mit dem Abschluss Staatsexamen) mit mindes-
tens 7,5 Punkten abgeschlossen wurde. Wenn der Studienabschluss zum 
Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist abweichend von Satz 1 er-
forderlich, dass 81 % der insgesamt erforderlichen Leistungen erfolg-
reich erbracht wurden (d.h. mindestens 145 Leistungspunkte vorliegen) 
und die aus den Prüfungsleistungen ermittelte oder im Transcript of Re-
cords nachgewiesene Durchschnittsnote mindestens 2,5 beträgt. Die so 

ermittelte und nachgewiesene Durchschnittsnote wird auch im Auswahl-
verfahren nach § 2 der Zulassungsordnung berücksichtigt, unabhängig 
davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. Abwei-
chungen von den Regelungen in Satz 1 und 2 können von den Auswahl-
kommissionen gem. § 3 der Zulassungsordnung festgelegt werden. Die 
Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund ihrer bis-
herigen Durchschnittsnote als besonders geeignet gelten, ist gem. § 2 
Abs. 4 der Zulassungsordnung bis zum Nachweis über die erfolgreiche 
Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. Der Nachweis ist 
für das jeweilige Wintersemester bis zum Vorlesungsbeginn zu erbringen; 
wird er nicht rechtzeitig erbracht und hat die Bewerberin oder der Be-
werber dies zu vertreten, erlischt die Einschreibung. 
(4) Die besonderen Englischkenntnisse werden nachgewiesen durch 
a)  einen internetbasierten TOEFL-Test mit mindestens 80 Punkten oder 
b)  einen papierbasierten TOEFL-Test mit mindestens 550 Punkten oder 
c)  einen TOEIC-Test mit mindestens 750 Punkten oder 
d)  einen IELTS 6.0-Test oder 
e)  ein Cambridge Advanced Certificate of English (CAE) mit Stufe B 

oder 
f)  ein Semester Hochschulstudium mit ausschließlich Englisch als Un-

terrichtssprache mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung oder 
g)  ein im Fremdsprachenzentrum der Universität in seiner Eigenschaft 

als Testzentrum angebotener TOEIC-Test mit mindestens 750 Punk-
ten. Bei Immatrikulation in einen von dieser Ordnung erfassten Mas-
terstudiengänge werden die Kosten für diesen Master-Zugangstest 
erstattet. 

Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch sind von 
dem Nachweis befreit. Die Nachweise nach den Buchstaben a) bis g) 
sollen nicht älter als vier Jahre sein. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschul-
zugangsberechtigung aufweisen noch ihren Bachelorabschluss oder die-
sem gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben 
haben, müssen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügen. Der Nachweis hierüber wird geführt durch den 
Nachweis einer Sprachprüfung  mit dem Niveau DSH – 2 oder Test DaF 5 
oder äquivalenter Sprachprüfungen. Der Nachweis ist zum Zeitpunkt  der 
Bewerbung als Zugangsvoraussetzung zu erbringen.  Bewerberinnen oder 
Bewerber, welche nur das mit der Note „gut“ (2,0) bestandene Goethe 
Zertifikat C1 (ZMP) oder den Test DaF 4 bzw. DSH-1-Prüfung nachweisen 
können, erbringen den Nachweis nach Satz 2, wenn sie bis zum Vorle-
sungsbeginn die DSH-2-Prüfung oder eine gleichwertige Sprachprüfung 
nachholen. Grundlage für das Verfahren ist die Ordnung für die deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber  
(DSH) an der Universität Lüneburg vom 21. Juli 2005. Es werden nur 
DSH-Sprachnachweise von bei der HRK akkreditierten Hochschulen an-
erkannt. Die Deutschkenntnisse für die Zulassung zu englischsprachigen 
Studiengängen werden in Abweichung zu den übrigen Regelungen dieses  
Absatzes von den zuständigen Auswahlkommissionen gem. § 3 der Zu-
lassungsordnung in Absprache mit dem Dekanat und dem Präsidium im 
Einzelfall festgelegt. 
(6) Bewerberinnen und Bewerber für höhere Fachsemester müssen – 
vorbehaltlich einer entsprechenden Einstufung – besondere Englisch-
kenntnisse gem. Abs. 2 b) und Abs. 4 nachweisen; Abs. 5 gilt entspre-
chend. 
 

§ 3 
Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Die Masterstudiengänge beginnen jeweils zum Wintersemester. Die 
schriftliche Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 01. Juni für das Wintersemester bei der 
Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe 
der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
(2)  Die Leuphana Universität Lüneburg bestimmt die Form des Zulas-
sungsantrags und welche Unterlagen beizufügen sind. Bewerbungen, die 
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nicht vollständig, form- und fristgerecht eingehen, sind vom Zulas-
sungsverfahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verblei-
ben bei der Hochschule. 
(3) Die Einschreibung erfolgt in den jeweiligen Major.  
(4) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die 
Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die 
Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens gem. der Zulassungsordnung der Leuphana 
Universität Lüneburg zu allen fakultätsübergreifenden konsekutiven 
Masterstudiengängen mit Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen 
die Voraussetzungen für ein Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden“ 
vergeben.  (5)  Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraus-
setzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 
nicht statt. Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden kön-
nen, erhalten von der Hochschule einen schriftlichen Zulassungsbe-
scheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-
berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den 
Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht 
vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist 
im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
 

§ 4 
Übergangsbestimmung 

für das Wintersemester 2008/09 
(1) Im Vergabeverfahren für die Studienplätze zum Wintersemester 
2008/09 entfällt der Nachweis besonderer Englischkenntnisse als Zu-
gangsvoraussetzung gem. § 2 Abs. 2b) und Abs. 4. 
(2) Die Bewerbungsfrist gem. § 3 Abs. 1 ist für das Wintersemester 
2008/09 der 15. Juli 2008. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am Tag 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Ordnungen über den Zugang und die Zulassung für die konse-
kutiven Masterstudiengänge „Tourismusmanagement“ und „Wirtschaft-
informatik“ vom 19. Oktober 2005 außer Kraft. 
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2. 
Neubekanntmachung der  

Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg  
zu allen fakultätsübergreifenden konsekutiven 

Masterstudiengängen mit Ausnahme der Masterstudien-
gänge, mit denen die Voraussetzungen für ein 

Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden 
 
 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der „Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg zu 
allen fakultätsübergreifenden konsekutiven Masterstudiengängen mit 
Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden“ vom 30. Mai 2008 
(Leuphana Gazette Nr. 9/08, S. 3) in der nunmehr geltenden Fassung un-
ter Berücksichtung der 1. Änderung vom 2. März 2009 (Leuphana Gazette 
Nr. 3/09, S. 3) bekannt.  
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt die Zulassung zu allen fakultätsübergreifenden 
konsekutiven Masterstudiengängen in der Form von Majorfächern an der 
Leuphana Universität Lüneburg, die in der Graduate School angesiedelt 
sind, mit Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen die Vorausset-
zungen für ein Lehramt (GHR und LBS) vermittelt werden. Die Regelun-
gen dieser Ordnung kommen nur zur Anwendung, wenn mehr Bewerberin-
nen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen gem. „Zugangsordnung 
der Leuphana Universität Lüneburg zu allen fakultätsübergreifenden 
konsekutiven Masterstudiengängen mit Ausnahme der Masterstudien-
gänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt (GHR und LBS) 
vermittelt werden“ (im Folgenden: Zugangsordnung) erfüllen als Stu-
dienplätze zur Verfügung stehen.  
 

§ 2 
Zulassungsverfahren 

(1) Die Zulassung erfolgt getrennt für jeden in der jeweiligen Zulas-
sungszahlenVO des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur als zulas-
sungsbeschränkt ausgewiesenen Major/Masterstudiengang. Erfüllen 
mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als 
Studienplätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem 
Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben.  
(2) Die Auswahlentscheidung wird anhand folgender Auswahlkriterien 
getroffen:  
a) Die Abschluss- bzw. Durchschnittsnote nach § 2 Abs. 3 der Zu-

gangsordnung wird gem. der Tabelle in Anlage 1 in Punkte umgerech-
net. Hier können maximal 30 Punkte erreicht werden.  

b) Weitere maximal 5 Punkte können für ein besonderes Engagement 
oder berufliche Tätigkeiten gem. der Liste in Anlage 2 erreicht wer-
den. 

c) Für das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) können – 
je nach erreichter Durchschnittsnote - weitere 5 Punkte nach der 
folgender Notenskala erreicht werden: 1,0 bis 1,2  =  5 Punkte; 1,3 
bis 1,5 = 4 Punkte; 1,6 bis 1,8 = 3 Punkte; 1,9 bis 2,1 = 2 Punkte; 2,2 
bis 2,4 = 1 Punkt. 

d) Weitere Punkte können erreicht werden: 
- bei den Masterstudiengängen/Majors, die in der School of Manage-

ment and Entrepreneurship angesiedelt sind, durch das Ergebnis ei-
nes Tests (GRE, GMAT oder vergleichbare Tests) zur Feststellung 
der Studierfähigkeit für das Masterstudium. Die Auswahlkommission 
kann je nach Ergebnis des Tests bis zu 5 Punkte vergeben.  

- bei den übrigen Masterstudiengängen/Majors ebenfalls durch das 
Ergebnis eines Tests (GRE oder Vergleichbare), welches mit maximal 

5 Punkten bewertet werden kann. Hat die Bewerberzahl im Vorjahr 
die Zahl der Studienplätze um das Zweieinhalbfache überstiegen, 
kann die Auswahlkommission entscheiden, dass zusätzlich vorstruk-
turierte Auswahlgespräche angeboten werden, zu welchen mindes-
tens die doppelte Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern eingeladen 
wird, wie Plätze zur Verfügung stehen. Dieses Gespräch wird von Ex-
pertinnen bzw. Experten durchgeführt, die von der Auswahlkommis-
sion benannt werden. Mehr als die Hälfte davon müssen Mitglieder 
der Universität sein. Die wesentlichen Inhalte der Gespräche und die 
Begründung der Bewertung mit maximal 5 Punkten sind in einem 
standardisierten Protokoll zu dokumentieren. 

(3) Anhand der unter Abs. 2 dargestellten Zulassungskriterien und der 
jeweils erreichten Punkte wird eine abschließende Rangliste erstellt. 
Wird kein Zeugnis der HZB eingereicht oder Test nachgewiesen oder er-
scheint die Bewerberin oder der Bewerber nicht zu einem Auswahlge-
spräch, können keine zusätzlichen Punkte vergeben werden. Besteht 
nach Erstellung der abschließenden Rangliste weiterhin zwischen einzel-
nen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleichheit, so bestimmt 
sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden 
Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der Leuphana Universität 
unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 der Zugangsordnung aufgrund ihrer bisherigen Durch-
schnittsnote als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über 
die erfolgreiche Beendigung des Bachelorstudiums auflösend bedingt. 
Der Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester bis zum Vorlesungs-
beginn zu erbringen; wird er nicht rechtzeitig erbracht und hat die Be-
werberin oder der Bewerber dies zu vertreten, erlischt die Einschrei-
bung. 
 

§ 3 
Auswahlkommissionen 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet das Präsidium 
für jeden Masterstudiengang/Major oder für mehrere zusammengehörige 
Masterstudiengänge/Majors eine Auswahlkommission. 
(2) Einer Auswahlkommission gehören als stimmberechtigte Mitglieder 
drei durch die Fakultäten vorgeschlagene im Master lehrende Personen 
an, darunter mindestens zwei Hochschullehrerinnen und/oder Hoch-
schullehrer.  Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, Wiederbe-
stellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen gem. § 2 der Zugangsordnung 

und ggf. Festlegung von Abweichungen gem. § 2 Abs. 3 Satz 4 der 
Zugangsordnung 

c) Inhaltliche Auswertung der Auswahlgespräche gem. § 2 Abs. 2 
d) Bewertung des besonderen Engagements, der Zeugnisse der HZB 

und der Tests gem. § 2 Abs. 2 
e) Erstellung der Rangliste gem. § 2 Abs. 3 
Ungeachtet der Zuständigkeiten der Auswahlkommission kann diese ad-
ministrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Zulassungsverfah-
ren auf den Immatrikulations-Service übertragen. 
(4) Die Auswahlkommissionen erstellen einen Bericht und machen ihn 
der Hochschulleitung zugänglich.  
 

§ 4 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhal-
ten von der Hochschule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In die-
sem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der 
Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz an-
nimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der 
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Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulas-
sungsbescheid hinzuweisen.  
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, 
erhalten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und 
der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zu-
gelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbescheid ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 2 Abs. 3 
durchgeführt.  
(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen vor Vorle-
sungsbeginn abgeschlossen.  
 

§ 5 
Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten 
Semester werden in nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen 
und Bewerber vergeben,  
a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang  

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind 
oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich 
deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländi-
schen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Per-
son liegen, eine besondere Härte bedeuten würde, 

c) die sonstige Gründe gegenüber der Auswahlkommission geltend ma-
chen. 

Die Zulassung setzt die Einstufung in ein entsprechendes Fachsemester 
durch den zuständigen Prüfungsausschuss voraus. 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über 
die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer zu dieser ä-
quivalenten Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßge-
benden sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe 
und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 
 

§ 6 
Übergangsbestimmung für das Wintersemester 2008/09 

und das Wintersemester 2009/10 
(1) Im Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2008/09 entfällt der 
Nachweis besonderer Englischkenntnisse als Zugangsvoraussetzung 
gem. § 2 Abs. 2b) und Abs. 4 der Zugangsordnung. 
(2) Im Auswahlverfahren zum Wintersemester 2008/09 und zum Winter-
semester 2009/10 werden die Auswahlkriterien Test und Auswahlge-
spräch gem. § 4 Abs. 2 d) nicht berücksichtigt. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am Tag 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
treten die Ordnungen über den Zugang und die Zulassung für die konse-
kutiven Masterstudiengänge „Tourismusmanagement“ und „Wirtschaft-
informatik“ vom 19. Oktober 2005 außer Kraft. 
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Anlage 1 
zu § 2 Abs. 2 a) der „Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lü-
neburg zu allen fakultätsübergreifenden konsekutiven Masterstudien-
gängen mit Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen die Voraus-

setzungen für ein Lehramt  (GHR und LBS) vermittelt werden“ 
 
Umrechnung der Abschluss- bzw. Durchschnittsnote des Bachelor-
Studiums bzw. einem diesem mindestens gleichwertigen Studiums 

 

Abschluss- bzw. Durchschnittsnote Punktwert 

1,0 30 

1,1 28 

1,2 26 

1,3 24 

1,4 22 

1,5 20 

1,6 18 

1,7 16 

1,8 14 

1,9 12 

2,0 10 

2,1 8 

2,2 6 

2,3 4 

2,4 2 

bis 2,5 0 

 
 

Anlage 2 
zu § 2 Abs. 2 b) der „Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lü-
neburg zu allen fakultätsübergreifenden konsekutiven Masterstudien-
gängen mit Ausnahme der Masterstudiengänge, mit denen die Voraus-

setzungen für ein Lehramt  (GHR und LBS) vermittelt werden“ 
 

Besonderes Engagement und berufliche Tätigkeiten seit Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung (abschließende Aufzählung) 
 

Kategorie max. 5 Punkte Nachweis durch 

Berufserfahrung: 
a) mindestens einjährige in Vollzeit (oder äquivalent) ausgeübte Berufstä-
tigkeit nach Erwerb des Bachelor-Abschlusses (bis zum Antritt des Mas-
ter-Studiums) oder 
b) mindestens zweijähriger Betrieb eines selbst gegründeten Unterneh-
mens  

1 Punkt* a) Arbeitsvertrag oder Bescheinigung des Arbeitge-
bers 
b) Nachweis durch Handelsregisterauszug oder Be-
scheinigung über Gewerbeanmeldung und evtl.  
-abmeldung 

Auslandserfahrung: 
mindestens einsemestriger oder 6-monatiger Auslandsaufenthalt in Form 
eines Auslandsstudiums oder in Form einer in Vollzeit ausgeübten berufs-
bezogenen Tätigkeit (z.B. Praktika, Berufstätigkeit; nicht angerechnet 
werden können z.B. Au-Pair-Tätigkeiten oder touristische Reisen) 

1 Punkt*   Bescheinigung der ausländischen Hochschule oder 
Bescheinigung des ausländischen Arbeitsgebers bzw. 
der ausländischen Institution  

Universitäres Engagement: 
mindestens einjähriges Ausüben eines universitären ehrenamtlichen 
Wahlamtes.  

1 Punkt* Bescheinigung des entsprechenden Gremiums  

Sonstiges Engagement: 
a) freiwilliges soziales, ökologisches oder kulturelles Jahr oder 
b) mindestens einjährige Tätigkeit als gewähltes Mitglied in 
Kommunalparlamenten (z.B. Gemeinde, Stadt-, Kreistag) oder gewähltes 
Landtags- oder Bundestagsmitglied oder 
c) gewähltes Mitglied im Bundes- oder Landesvorstand einer politischen, 
gesellschaftlichen, sportlichen oder kulturellen Institution/Organisation 
für mindestens ein Jahr oder  
d) Preisträger/innen bei Sport-Wettkämpfen in olympischen Disziplinen auf 
Bundesebene oder  
e) Mitglied in A-, B-, C-Kader in olympischen Disziplinen auf Bundesebene. 

1 Punkt* a) Bescheinigung der Einsatzstelle/des Trägers mit 
Angabe einer Kontaktperson für evtl. Rückfragen 
b) Bescheinigung der Gemeinde, Stadt-, Kreis-, Land-, 
Bundestag 
c) Bescheinigung der Institution/Organisation 
d) Geeigneter Nachweis (z. B. von nationalen Sport-
verbänden, Olympiastützpunkten) 

Erhalt von Stipendien: 
Stipendiaten/innen der Mitglieder der in der „Arbeitsgemeinschaft der Be-
gabtenförderungswerke in der Bundesrepublik Deutschland“ zusammen-
geschlossenen bundesweit tätigen Begabtenförderungswerke sowie Sti-
pendiaten/innen für mind. einsemestrige Auslandsaufenthalte von Ful-
bright oder des DAAD 

1 Punkt* Bescheinigung der Begabtenförderungswerke, der 
Fulbright-Kommission oder des DAAD 

* Es können max. 1 Punkt pro Kategorie und insgesamt max. 5 Punkte erworben werden 
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3. 
Neubekanntmachung der  

Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme 
an der Leuphana Graduate School 
der Leuphana Universität Lüneburg 

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der „Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme an der 
Leuphana Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg“ vom 6. 
Oktober 2008 (Leuphana Gazette Nr. 15/09, S. 2) in der nunmehr gelten-
den Fassung unter Berücksichtung der 1. Änderung vom 25. März 2009 
(Leuphana Gazette Nr. 06/09, S. 2) bekannt.  
 
Inhaltsübersicht 
 
Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich, Bezeichnungen 
§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 
§ 3 Akademische Grade 
§ 4 Regelstudienzeit, Studienstruktur und –umfang 
§ 5 Teilzeitstudium 
§ 6 Modularisierung und Lehrveranstaltungsarten 
§ 7 Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots 
§ 8 Prüfungsleistungen 
§ 9 Anmeldungs- und Zulassungsverfahren zu Studien begleitenden Prü-
fungsleistungen 
§ 10 Prüfungsleistungen und der Erwerb von Credit Points 
§ 11 Prüfungstermine 
§ 12 Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung von 
Noten 
§ 13 Wiederholung und Nichtbestehen von Master-Prüfungsleistungen 
§ 14 Nachteilsausgleich 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ungültigkeit der Master-Prüfung 
§ 16 Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 17 Widerspruchsverfahren 
§ 18 Prüfungsausschüsse 
§ 19 Prüfende und Beisitzende 
§ 20 Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 
 
Zweiter Teil 
Prüfung zum Master 
§ 21 Art und Umfang der Prüfungen 
§ 22 Master-Arbeit 
§ 23 Bestehen und Nichtbestehen der Master-Prüfung 
§ 24 Zusatzleistungen 
 
Dritter Teil 
Schlussbestimmungen  
§ 25 Zeugnis, Master-Urkunde, Diploma Supplement, Transcript of Re-
cords 
§ 26 Inkrafttreten 
 
 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich, Bezeichnungen 
Diese Rahmenprüfungsordnung (abgekürzt RPO) enthält allgemeine Re-
gelungen über Ablauf und Verfahren der Studien begleitenden Prüfungs-
leistungen der konsekutiven Masterprogramme und deren Major an der 

Leuphana Universität Lüneburg. Mit der Bezeichnung "Major" ist in die-
ser Prüfungsordnung der gesamte Studiengang mit all seinen Einzelele-
menten im Sinne von § 4 Abs. 3 gemeint. Alle übrigen Studiengänge der 
Leuphana Universität Lüneburg sind von dieser RPO nicht berührt. Die 
inhaltlichen Bestimmungen für den jeweiligen Major werden in den fach-
spezifischen Anlagen 5-8 dieser Rahmenprüfungsordnung geregelt. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Innerhalb des Master-Studiums werden den Studierenden in ihrem 
jeweiligen Major die erforderlichen fachwissenschaftlichen und fach-
übergreifenden Kenntnisse und Methoden so vermittelt, dass die Studie-
renden zu wissenschaftlicher Reflexion, zur Anwendung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln in 
den entsprechenden Berufsfeldern befähigt werden. 
 

§ 3 
Akademische Grade 

Ist die Master-Prüfung bestanden, wird von der Universität der Titel 
M.A., M.Sc. oder LLM vergeben. Näheres regeln die fachspezifischen An-
lagen 5-7 dieser Ordnung. 
 

§ 4 
Regelstudienzeit, Studienstruktur und -umfang 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Master-Studiums be-
trägt vier Semester.  
(2) Das Master-Studium gliedert sich in drei Masterpogramme, von de-
nen eines zu wählen ist:  
1. Masterprogramm Arts & Sciences 
2. Masterprogramm Management and Entrepreneurship  
3. Masterprogramm Education. 
(3) Das Master-Studium innerhalb der drei Programme gliedert sich wie 
folgt:  
1.  Major (in den Masterprogrammen Management & Entrepreneurship 

sowie Education umfasst dieser zusätzlich einen Minor nach (be-
schränkter) Wahl)  

2.  Masterforum und Forschungsperspektiven bzw. Lehrforschungspro-
jekt (auf den jeweiligen Major bezogen) sowie im Masterprogramm 
Management & Entrepreneurship zusätzlich Studienelemente der 
Management Studies 

3.  Komplementärstudium. 
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen 5-8 dieser Ordnung. 
(4) In der Regel sollen pro Semester in 900 Stunden erforderlicher Ar-
beitszeit (Workload) 30 Credit Points (CP) erworben werden. Somit um-
fasst 1 Credit Point 30 Stunden studentischen Arbeitsaufwand. Ein Mo-
dul besteht in der Regel aus 5 Credit Points; in begründeten Fällen kann 
das Modul auch einen zwei- bis dreifachen Arbeitsaufwand umfassen. 
Für Praktika und Master-Arbeit werden die Credit Points entsprechend 
der Arbeitszeit ausgewiesen. Das Master-Studium ist abgeschlossen, 
wenn 120 Credit Points in den pflichtmäßig zu erbringenden Modulen ge-
mäß den fachspezifischen Anlagen 5 - 8 des jeweiligen Majors, in den die 
Einschreibung erfolgt ist, erworben worden sind. 
(5) Der studentische Arbeitsaufwand umfasst den gesamten zeitlichen 
Studienaufwand, der im Durchschnitt von Studierenden für das Erreichen 
des jeweiligen Lernziels (eines Moduls, eines Semesters) erbracht wer-
den muss. Dazu gehören die Präsenzzeit/Kontaktstunden (in Vorlesun-
gen, Seminaren, Masterforen, Projekten, Praktika etc.) sowie die Selbst-
lernzeit (Zeit für die Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Prü-
fungen, Anfertigen von Hausarbeiten etc.). 
 

§ 5 
Teilzeitstudium 

 (1) Die Major der Leuphana Graduate School an der Leuphana Universi-
tät Lüneburg können auf der Grundlage der „Ordnung zur Regelung des 
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Teilzeitstudiums der Masterprogramme in der Leuphana Graduate 
School“, auch als Teilzeitstudium absolviert werden. 
(2) Die Regelstudienzeit eines kompletten Teilzeitstudiums bis zum Ab-
schluss des Masters beträgt acht Semester. 
(3) Pro Semester sollen im Teilzeitstudium in 450 Stunden erforderlicher 
Arbeitszeit (Workload) 15 Credit Points (CP) erworben werden. Der Er-
werb von mehr Credit Points pro Semester ist im Teilzeitstudium nicht 
zulässig. Ausnahmen bilden die in § 11 (1) und (3) genannten Wiederho-
lungsprüfungen sowie der Erwerb der 25 Credit Points im Rahmen der 
Bearbeitung der Master-Arbeit gem. § 22, die sich im Teilzeitstudium 
über zwei Semester erstreckt, jedoch im letzten Semester gesamt be-
wertet wird. 
(6) Auf Antrag wird eine Anlage zum Zeugnis erstellt, welches die Teil-
zeitsemester ausweist (Anlage 9). 
 

§6 
Modularisierung und Lehrveranstaltungsarten 

(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfassung von 
Gebieten zu thematisch und zeitlich abgegrenzten, in sich abgeschlosse-
nen, didaktisch sinnvollen und mit Leistungspunkten versehenen ab-
prüfbaren Einheiten. 
(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den Lehr-
veranstaltungen, die im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, deren 
unterschiedlichen Lehr- und Lernformen sowie ihre Vor- und Nachberei-
tungszeit voraus. Ein Modul kann sich aus folgenden verschiedenen 
Lehr- und Lernformen zusammensetzen: 

- Vorlesungen (V) dienen der Darstellung größerer Zusammenhänge 
und der Systematisierung theoretischen Wissens. In ihnen werden 
abgegrenzte Stoffgebiete unter Heranziehung neuer Forschungser-
gebnisse in übersichtlicher Form dargestellt. 

- Übungen (Ü) sind begleitende Veranstaltungen, in denen vor allem 
Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelt werden. Die selb-
ständige Lösung von Übungsaufgaben zum Vorlesungsstoff und die 
Diskussion der Lösungen stehen in ihrem Mittelpunkt. 

- Seminare (S) dienen der Vertiefung ausgewählter Themenkomplexe. 
Die Studierenden erhalten Themen zur selbständigen Bearbeitung 
und halten beispielsweise ein Referat darüber. 

- Projekte (Pro) dienen zur Durchführung praktischer, empirischer 
und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die geplante und organi-
sierte, eigenständige Bearbeitung von Themenstellungen in einer 
Arbeitsgruppe (Projektteam). Das Projektteam organisiert die in-
terne Arbeitsteilung selbst. Die Projektarbeit schließt die Projekt-
planung, Projektorganisation und Reflexion von Projektfortschrit-
ten in einem Plenum sowie die Präsentation und Diskussion von 
Projektergebnissen in einem Workshop ein. Problemstellungen wer-
den im Team bearbeitet, dokumentiert und präsentiert. 

- Praktika (Pra) dienen zur Durchführung praktischer Arbeiten. Prob-
lemstellungen können im Team bearbeitet, dokumentiert und prä-
sentiert werden. Hierzu gehören auch empirische Projekte. Sie stel-
len ein berufsqualifizierendes Element dar. 

- Masterforen (MF) sind Lehrveranstaltungen, die ihr Ziel nicht nur 
in der diskursiven Erschließung wissenschaftlicher Fragestellun-
gen finden, sondern außerdem auf Mitvollziehen von Forschungs-
prozessen und eigene Forschungsaktivität der Studierenden abzie-
len. Sie sollten in dem Teilgebiet belegt werden, in dem die Studie-
renden eine eigene wissenschaftliche Arbeit im Hinblick auf die Ab-
schlussprüfung beabsichtigen.  

- Symposien (Sy) bezeichnen Veranstaltungen, die dem akademi-
schen-fachlichen Diskurs sowohl in Theorie-Theorie- als auch in 
Theorie-Praxis-Bezügen dienen. In Symposien werden Forschungs-
fragen der Disziplin und / oder Handlungsprobleme des professio-
nell-institutionellen Handlungs- und Strukturfeldes sowie, darauf 
bezogen, methodologische Ansätze und Probleme, theoretische 

Diskurse, relevante Forschungsergebnisse sowie best-practice-
Erfahrungen in freier Rede und Gegenrede wechselseitig erarbei-
tet. Die Studierenden stehen gemeinsam mit den Lehrenden in der 
Verantwortung für die Gestaltung und das Gelingen der Veranstal-
tung. Zur Basis der Diskussion entwickeln sie eigenverantwortlich 
z.B. Vorträge, sammeln systematisch relevante Materialen, die sie 
aufbereitet zur Verfügung stellen, übernehmen Moderationsver-
antwortung in den Lehr-Disputen. etc. Sie tragen so tatsächliche 
Verantwortung für die Erarbeitung des Themas. Sie bekommen 
gleichberechtigt von Lehrenden und Studierenden Rückmeldungen 
über die Qualität ihrer Beiträge. Die intensive Diskussion der Lern-
inhalte wird so nachhaltig mit der Diskussion des Vermittlungsas-
pekts verknüpft. Wesentliches Lernziel ist die Kompetenz zum frei-
en akademischen Diskurs. 

- Laborübungen (La) dienen zur Durchführung praktischer und sys-
tematischer Arbeiten im biologischen, chemischen und physikali-
schen Labor. Dabei werden fachspezifische Experimente unter Be-
rücksichtigung der Qualitätssicherung selbstständig durchgeführt, 
protokolliert und ausgewertet. 

- Exkursionen (Exk) veranschaulichen an geeigneten Orten Aspekte 
des Studiums. Exkursionen ermöglichen im direkten Kontakt mit 
Objekten oder Personen die Auseinandersetzung mit wissenschaft-
lichen Fragestellungen. Die Erkenntnisse sind zu dokumentieren 
und auszuwerten. 

- In Freilandübungen (Fr) führen die Studierenden fachpraktische Tä-
tigkeiten zur Vertiefung ihres fachlichen Wissens und Könnens 
durch. Gewonnene Erkenntnisse sind zu dokumentieren und auszu-
werten.  

- Computerpraktika (Com) führen in Softwaresysteme ein, die für die 
Durchführung des Thema von Bedeutung sind (Modellierungswerk-
zeuge, Simulationswerkzeuge, Geographische Informationssysteme, 
Multimediaanwendungen usw.). 

- Im Rahmen von Planspielen (Pl) arbeiten sich die Studierenden in 
bestimmte Aspekte des Themas ein und versetzen sich in die Rolle 
von Praxisakteuren, die mit bestimmten Herausforderungen kon-
frontiert sind und Interessen verfolgen. Orte für Planspiele können 
sein Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Beratungsunterneh-
men, Bildungseinrichtungen usw. Das Planspiel kann computerge-
stützt durchgeführt werden. 

Weitere Lehr- und Lernformen können in den fachspezifischen Anlagen 
festgelegt werden. 
(3) Lehr- und Prüfungssprachen sind grundsätzlich Deutsch oder Eng-
lisch. Bei Bedarf können nach Festlegung der Fakultäten bzw. für das 
Komplementärstudium nach Festlegung des Senats oder eines von ihm 
eingesetzten Gremiums, auch andere Sprachen Lehr- und Prüfungsspra-
che sein. Die Festlegung einer anderen Lehr- oder Prüfungssprache er-
folgt mit der Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebotes gem. § 7. 
 

§ 7 
Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots 

(1) Die Studiendekanin oder der Studiendekan veröffentlicht spätestens 
vier Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters ei-
nen Plan, der das vom zuständigen Gremium der entsprechenden Organi-
sationseinheit verabschiedete Lehrangebot für jeden Major benennt. Die 
Festlegung der zugehörigen verbindlichen Prüfungsleistungen, sofern in 
der fachspezifischen Anlage Optionen für die Art der Modulprüfung an-
gegeben sind, erfolgt spätestens eine Woche nach Veranstaltungsbe-
ginn. Die Studiendekanin oder der Studiendekan übermittelt unverzüglich 
den Plan an das zuständige Prüfungsamt. 
(2) Die von der/dem Modulverantwortlichen festgelegten Verbindlichkei-
ten der Leistungserbringung gelten für alle Major, die dieses Modul in ihr 
Studienprogramm integrieren. Dabei gilt, dass nur ein gesamtes Modul 
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und nicht einzelne Lehrveranstaltungen in andere Masterprogramme ü-
bernommen werden kann. 
(3) Jedes Modul wird mind. im zweisemestrigen Zyklus angeboten. 
 

§ 8 
Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind benotete Leistungen innerhalb eines Mo-
duls. Im Komplementärstudium sowie im Masterforum sind auch unbeno-
tete Prüfungsleistungen innerhalb eines Moduls möglich, näheres regeln 
die Anlagen 5-8. Eine Modulabschlussnote kann aus den Noten mehrerer 
Prüfungsleistungen gebildet werden. Die Anzahl der Prüfungsleistungen 
darf nicht mehr als zwei pro Modul betragen.  
(2) Prüfungsleistungen sind die Master-Arbeit sowie die nachstehenden 
Leistungen: 
1. Klausur (Abs. 3) 
2. mündliche Prüfung (Abs. 4) 
3. Referat (Abs. 5) 
4. Hausarbeit (Abs. 6) 
5. Kolloquium (Abs. 7) 
6. Portfolioprüfung (Abs. 8) 
7. Experimentelle Arbeit (Abs. 9) 
8. Abstract (Abs. 10) 
9. Entwurf (Abs. 11) 
10. Praxisbericht (Abs. 12) 
11. Projektarbeit (Abs. 13) 
12. Laborleistung (Abs. 14) 
13. Präsentation (Abs. 15) 
14. Lerntagebuch (Abs. 16) 
15. Assignment (Abs. 17) 
16. Essay (Abs. 18) 
17. Praktische Leistung (Abs. 19) 
18 Übungsteilnahme (Abs. 20) 
(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer Klau-
sur soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenz-
ten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den vorgegebenen Methoden ein 
Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. Das Antwort-
Wahlverfahren (Multiple Choice-Klausur) ist in geeigneten Fällen zuläs-
sig, die Aufgaben werden in diesem Fall von jeweils zwei Prüferinnen oder 
Prüfern ausgearbeitet. Die Klausurdauer ist jeweils in den fachspezifi-
schen Anlagen festgelegt. 
(4) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündli-
che Prüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling über breites 
Grundlagenwissen verfügt. Die mündliche Prüfung nach Satz 1 findet 
nach Maßgabe des Modulverantwortlichen vor zwei Prüfenden oder vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisit-
zenden als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu vier Studie-
rende gleichzeitig statt. Die oder der Beisitzende ist vor der Notenfest-
setzung zu hören. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt als Einzel-
prüfung in der Regel 30 Minuten. Bei einer Gruppenprüfung ist die Dauer 
angemessen zu reduzieren. 
(5) Ein Referat umfasst: 
1. eine eigenständige und vertiefte, in der Regel schriftlich ausgearbei-
tete Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszusammen-
hang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung ein-
schlägiger Literatur. 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vor-
trag sowie in der anschließenden Diskussion; die schriftliche Ausarbei-
tung. Abs.21 gilt entsprechend. 
(6) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige schriftliche Bearbeitung ei-
ner fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung. Abs. 
21 gilt entsprechend. 

(7) Ein Kolloqium ist eine  Form der mündlichen Prüfung. Ein Kolloquium 
kann auch gem. Abs. 4 als mündliche Prüfung in Verbindung mit der Mas-
ter-Arbeit stattfinden.  
In einem Kolloquium soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie ein 
umfassendes Themenfeld eines Moduls durchdrungen hat und fächer-
übergreifend und/oder problembezogen Fragenstellungen aus dem Be-
reich der betreffenden Fachrichtung auf der Basis wissenschaftlicher, 
theoretischer, praxisbezogener und/oder empirischer Kenntnisse in Rede 
und Gegenrede diskursiv bearbeiten kann, § 22 Abs. 9 gilt entsprechend.  
Näheres regeln die fachspezifischen Anlagen 5-8. 
(8) Die Portfolioprüfung bezieht sich auf die Darstellung erworbenen 
Wissens und Könnens in dem jeweiligen Modul, fasst das Stoffgebiet zu-
sammen und reflektiert die Zusammenschau. Dies wird zusammen in ei-
ner mündlichen Prüfung (15 – 30 Minuten) reflektiert. Die Portfolioprü-
fung darf gem. § 8 Abs. 1 nur aus max. 2 Prüfungsleistungen bestehen. 
Teilprüfungsleistungen sind nicht möglich  
(9) In einer experimentellen Arbeit sollen Versuche und Messungen 
durchgeführt und hieraus Erkenntnisse gewonnen und ausgewertet wer-
den. Eine experimentelle Arbeit umfasst i.d.R.:  
• die Beschreibung des Versuchs/der Messung und seiner/ihrer theo-

retischen Grundlagen inkl. Literaturstudium  
• den praktischen Versuchs-/Messaufbau und seine Beschreibung  
• die praktische Durchführung der Versuche/Messungen, ihre 
• Dokumentation und Auswertung  
• die Deutung der Ergebnisse hinsichtlich der zu erarbeitenden Er-

kenntnisse.  
(10) In einem Abstract sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in-
nerhalb einer bestimmten Zeit einen ausführlichen Entwurf, das Konzept 
oder die Ergebnisse eines umfangreichen Projekts, zum Beispiel einer 
Hausarbeit oder einer Präsentation, in schriftlicher Form übersichtlich 
und anschaulich zusammenfassen können. 
(11) In einem Entwurf sollen planerische/gestalterische Tätigkeiten 
durchgeführt und dokumentiert werden. Ein Entwurf umfasst i. d. R.: 
a) Erläuterungsbericht 
• die Beschreibung des Entwurfsauftrags und seine Abgrenzung, 
• die Beschreibung der planerischen/konstruktiven Rand- und Rah-

menbedingungen und ihrer Wirkungen auf die Aufgabenstellung, 
• die Beschreibung und Diskussion der Vorgehensweise bzw. mögli-

cher Alternativen, die Beschreibung und Diskussion der Ergebnisse. 
b) ggf. erforderliche rechnerische Nachweise (z.B. für die Bemessung) 
c) ggf. erforderliche zeichnerische Darstellungen. 
(12) Ein Praxisbericht soll erkennen lassen, dass die Studierenden nach 
didaktisch/methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden und die 
Phänomenologie der Praxis auf einem akademischen Niveau reflektieren 
können. Der Bericht umfasst insbesondere: 
• eine Beschreibung der Stelle, bei der das Praktikum absolviert wur-

de, 
• eine Beschreibung der während des Praktikums wahrgenommenen 

Aufgaben, 
• eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Praktikum rele-

vanten betrieblichen Teilbereichen unter Auswertung einschlägiger 
Literatur. 

(13) Eine Projektarbeit umfasst i. d. R.: 
• die Beschreibung des Projektauftrags und seine Abgrenzung, 
• die Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen für die Bearbeitung 

des Projektauftrags, insbesondere 
 die Auswahl der geeigneten Methoden unter Einbeziehung und Aus-

wertung einschlägiger Literatur, 
• die Dokumentation des Projektablaufs und der Projektergebnisse, 
• die Projektabnahme. 
Beinhaltet das Projekt die Erstellung eines IT-Programms, so umfasst 
die Arbeit zusätzlich: 
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• die Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer geeigneten 
Programmiersprache, 

• das Testen des Programms mit exemplarischen Datensätzen und das 
Überprüfen der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit, 

• die Programmdokumentation. 
(14) In einer Laborleistung werden fachspezifische Experimente unter 
Berücksichtigung der Qualitätssicherung selbstständig durchgeführt, 
protokolliert und ausgewertet. Dabei sind Daten und Messwerte richtig 
zu ermitteln. 
(15) In einer Präsentation sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
ein bestimmtes Themengebiet in einer bestimmten Zeit derart erarbei-
ten können, dass sie es in anschaulicher, übersichtlicher und anspre-
chender Weise einem Publikum präsentieren bzw. vortragen können. Au-
ßerdem sollen sie nachweisen, dass sie in Bezug auf ihr Themengebiet in 
der Lage sind, auf Fragen, Anregungen oder Diskussionspunkte des Pub-
likums sachkundig einzugehen. 
(16) Die Studierenden weisen in ihrem Lerntagebuch nach, dass sie in 
der Lage sind, die Inhalte der Lehrveranstaltung kritisch zu reflektieren, 
mit dem Vorwissen zu verknüpfen und Bezüge zur aktuellen Lebenswelt 
herzustellen. Die Studierenden legen ihre Gedanken dazu schriftlich (z.B. 
auf einer Lernplattform) dar. Dabei setzt die Erstellung eines Lerntage-
buches die unmittelbare und aktive Teilnahme an der entsprechenden 
Lehrveranstaltung voraus. 
(17) Ein Assignment ist ein eigenständiger Beitrag (Aufgabenlösung, 
Kurzvortrag, Classroom Performance, etc.) innerhalb von Übungen, Tuto-
rien, Projekt- und Konferenzveranstaltungen, Seminaren, Lernplattfor-
men (z.B. Moodle) etc. 
(18) Ein Essay ist eine begründete, begrenzte schriftliche wissenschaft-
liche Argumentation. Es basiert auf der Veranstaltung und vertieft aus-
gewählte Fragestellungen. 
(19) Praktische Leistung: Eine praktische Leistung wird in einem Praxis- 
oder Projektseminar erbracht und richtet sich nach den Erfordernissen 
des jeweils vermittelten Praxisbereichs. Dabei kann es sich z.B. um das 
Verfassen von Zeitungsartikeln, die Produktion eines Videofilms, eines 
Radiobeitrages, die Beteiligung an der Realisierung einer visuellen Aus-
stellung oder einer Audioproduktion, die Erstellung eines Internetange-
bots, 
die Durchführung und Auswertung eines empirischen Forschungsansat-
zes oder die Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts etwa der Öf-
fentlichkeitsarbeit oder des Veranstaltungsmanagements handeln. Der 
Arbeitsumfang für das Erbringen der praktischen Leistung sollte ver-
gleichbar mit dem für das Erstellen einer Hausarbeit sein. 
(20) Übungsteilnahme: Die Studierenden lösen Übungsaufgaben bzw. 
Programmieraufgaben, deren Anzahl und Umfang zu Beginn der zugehöri-
gen Lehrveranstaltung festgelegt werden. Die erfolgreiche Lösung wird 
von der Lehrperson, die die Veranstaltung durchführt, bewertet. 
(21) In der schriftlichen Ausarbeitung zum Referat (Abs. 5) sowie in der 
Hausarbeit (Abs. 6) müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröffent-
lichungen oder anderen Quellen entnommen sind, die notwendige Kenn-
zeichnung erhalten. 
Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zitat an-
zugeben. Für die sinngemäße Übernahme aus Veröffentlichungen oder 
anderen Quellen ist die Angabe der Belegstelle erforderlich. Sie muss die 
folgende Erklärung enthalten, dass 
• die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeich-

nete Teil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

• alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen 
Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht wurden. 

(22) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, so-
fern sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich 
abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(23) Weitere Arten von Prüfungsleistungen und Spezifizierungen zu den 
hier genannten Prüfungsleistungen können in den fachspezifischen Anla-
gen 5-8 geregelt werden. 
 

§ 9 
Anmeldungs- und Zulassungsverfahren zu Studien begleitenden 

Prüfungsleistungen und zur Masterarbeit 
(1) Die Studierenden melden sich spätestens zwei Wochen nach Veran-
staltungsbeginn für die Belegung von Modulen und den dazugehörigen 
Lehrveranstaltungen an. Satz 1 kommt nur zur Anwendung, wenn die 
Pflichten zur Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots gemäß § 7 
erfüllt werden.  
Mit der Belegung des Moduls erklären die Studierenden die Absicht, an 
den diesem Modul zugehörigen Lehrveranstaltungen teilzunehmen und 
die zugeordneten Studien begleitenden Prüfungsleistungen fristgerecht 
zu erbringen.  
(2) Zu Studien begleitenden Prüfungsleistungen im Major kann nur zuge-
lassen werden, wer 
1. als Studierende/Studierender in einem Major der konsekutiven Mas-
terprogramme an der Leuphana Universität Lüneburg eingeschrieben 
und nicht beurlaubt ist, 
2. sich ordnungsgemäß innerhalb der angegebenen Fristen für Prüfungs-
leistungen gem. § 11 Abs. 2 angemeldet hat, 
3. nicht in demselben oder einem verwandten Studiengang an einer 
Hochschule eine Bachelor-Prüfung, eine Master-Prüfung, ein Vordiplom 
oder Diplom, eine Magisterzwischenprüfung oder Magisterprüfung oder 
eine Zwischenprüfung oder Staatsexamen bereits endgültig nicht be-
standen hat, 
4. nicht den Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Prüfungsfrist in 
demselben oder einem verwandten Studiengang an einer Hochschule 
verloren hat. 
(3) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit ist an den zuständigen 
Prüfungsausschuss oder an die von ihm beauftragte Stelle zu stellen und 
zwar in Form eines gesonderten schriftlichen Antrags. Auf diesem Antrag 
sind der Themenvorschlag und die Erstprüferin oder der Erstprüfer an-
zugeben. Die Erteilung eines Themas regelt § 22 Abs. 4. 
 

§ 10 
Prüfungsleistungen und der Erwerb von Credit Points 

(1) Gegenstand der Prüfung/en eines Moduls sind die Lehr- und Lernge-
genstände der zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen. Die fach-
spezifischen Anlagen dieser Ordnung regeln die einzelnen Prüfungsan-
forderungen. 
(2) Die in einem Modul festgelegten Prüfungsleistungen sind Studien be-
gleitend zu erbringen. Jedes Modul ist mit einer Note abzuschließen, bei 
berufspraktischen Modulen (Praktikum) können die fachspezifischen An-
lagen davon absehen. 
(3) Die einem Modul zugeordneten Credit Points werden erworben, wenn 
alle Anforderungen des Moduls erfüllt und es bestanden ist; § 12 Abs. 2 
und 3 gelten entsprechend. 
 

§ 11 
Termine und Abgabefristen für Prüfungsleistungen 

und für die Masterarbeit 
(1) Die Prüfungsleistungen innerhalb der Module werden mind. im zwei-
semestrigen Zyklus angeboten. Jedes Modul muss innerhalb des zeitlich 
konzipierten Rahmens abgeschlossen werden können, d. h. die Wiederho-
lung einer Prüfungsleistung muss im selben, im Fall von Hausarbeiten 
oder anderen schriftlichen Ausarbeitungen spätestens im folgenden Se-
mester angeboten werden, soweit nicht zwingende Gründe dagegen 
sprechen. Satz 1 2 gilt nicht grundsätzlich für die Abgabetermine von 
umfänglichen schriftlichen Arbeiten (Hausarbeiten, Ausarbeitungen im 
Rahmen von Referaten etc.) aufgrund der längeren Bearbeitungsdauer; 
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diese Abgabetermine können in den fachspezifischen Anlagen 5-8 geson-
dert geregelt werden, Absatz 3 ist zu berücksichtigen. 
(2) Bei Klausuren erfolgt die verpflichtende Anmeldung zum 1. oder 2. 
Prüfungstermin bis zu 5 Tagen vor dem jeweiligen Prüfungstermin. Die 
An- und Abmeldung zu allen anderen Prüfungsleistungen gem. § 8 erfolgt 
verbindlich bei dem Dozenten/der Dozentin der jeweiligen Lehrveranstal-
tung gem. § 6 Abs. 2. Der Dozent/die Dozentin gibt die entsprechenden 
An- und Abmeldungsfristen rechtzeitig zu Beginn der Lehrveranstaltung 
bekannt. Sofern eine erstmalige Anmeldung zum 2. Prüfungstermin er-
folgt, kann eine Wiederholung der Prüfung erst erfolgen, wenn das Modul 
dem zweisemestrigen Zyklus nach Satz 1 entsprechend erneut angeboten 
wird. 
(3) Der Abgabetermin bei Prüfungsleistungen in Form von Hausarbeiten 
und Ausarbeitungen zum Referat etc. wird von dem jeweiligen Dozen-
ten/der jeweiligen Dozentin spätestens zu Beginn der Veranstaltung be-
kannt gegeben. Er darf bei Wiederholung und aufgrund von Krankheit o. ä. 
triftigen Gründen längstens bis zum Ende des Folgesemesters verlängert 
werden. Sollte auch dieser Termin bei Vorlage triftiger Gründe nicht ein-
gehalten werden können, gilt die Prüfungsleistung als nicht unternom-
men und muss i. d. R. zum nächsten Termin erneut angetreten werden. 
Die Anmeldung erfolgt in Eigenverantwortung des/r Studierenden gem. 
§§ 9 und 11. 
 

§ 12 
Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung von Noten 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließlich die 
Noten der 2. Spalte folgender Tabelle zu verwenden: 
 

Gesamtnote/ Notenbezeichnung lt. MPO HRK/KMK 
Grade 

Einzel- 
Note Gesamtnote Deutsch Englisch 

A 1,0 
1,3 

1,0 – 1,5 
Sehr gut Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

1,6– 2,5 
Gut Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

2,6– 3,5 
Befriedigend Satisfactory 

D 3,7 3,6– 3,9 

E 4,0 4,0 
Ausreichend Sufficient 

FX/F 

5,0  
schlechter als 
4,0 

Nicht ausreichend Fail 

 
(2) Ein Modul ist bestanden, wenn es mit mindestens ‚ausreichend’ (4,0) 
bewertet wurde. 
(3) Besteht ein Modul gem. § 8 Abs. 1 aufgrund didaktisch begründeter 
verschiedener Lehr- und Lernformen aus mehr als einer Prüfungsleis-
tung, wird die Prüfungsnote für das Modul aus dem ungewichteten a-
rithmetischen Mittel der Noten der Prüfungsleistungen gebildet. Das 
Modul ist bestanden, wenn jede einzelne Prüfungsleistung mit mindes-
tens ausreichend (4,0) bewertet wurde. Bei der Bildung der Noten wird 
nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden gestrichen. 
(4) Bei der Abschlussnote ist zusätzlich eine relative Note entsprechend 
der nachfolgenden ECTS-Bewertungsskala auszuweisen: 
ECTS – A = die besten 10 % 
ECTS – B = die nächsten 25 % 
ECTS – C = die nächsten 30 % 
ECTS – D = die nächsten 25 % 
ECTS – E = die nächsten 10 % 

Die Vergabe nach den ECTS-Vorgaben setzt eine hinreichende Größe der 
Kohorte voraus1. 
(5) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel vier Wochen nach 
der Erbringung der Prüfungsleistung zu bewerten. 
(6) Mündliche Prüfungen werden gem. § 8 Abs. 4, die Master-Arbeit wird 
durch zwei Prüfende bewertet. Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn 
die Prüfenden jeweils die Leistung mit mindestens ausreichend (4,0) be-
werten. Die Note errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
festgesetzten Einzelnoten der Prüfenden. Bei der Bildung der Noten wird 
nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden gestrichen. 
(7) Berufspraktische Module (insbesondere Praktika) können nach Maß-
gabe der fachspezifischen Anlagen benotet werden und gehen dann in die 
Berechnung der Endnote mit ein. 
(8) Die Begründung der Bewertungsentscheidung bei Prüfungen mit den 
sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewer-
tung erfolgt und im Prüfungsprotokoll festgehalten ist, dem Prüfling mit-
zuteilen. Die Begründung ist Bestandteil der Prüfungsakte. 
(9) Die Gesamtnote für den Master Abschluss errechnet sich aus dem 
mit Credit Points gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten und 
der Note der Master-Arbeit. Bei der Bildung der Noten wird nur die erste 
Dezimalstelle nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden gestrichen. 
 

§ 13 
Wiederholung und Nichtbestehen von Prüfungsleistungen 

(1) Eine Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. Ist sie dann 
nicht bestanden, gilt sie als endgültig nicht bestanden; damit gilt auch 
das Modul als nicht endgültig bestanden. Die Master-Arbeit kann einmal 
wiederholt werden. 
(2) Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 
 

§ 14 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z. B. wegen länger andau-
ernder oder ständiger körperlicher Behinderung, nicht in der Lage sind, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu-
legen, so muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Prüfungs-
leistungen in einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu muss ein 
fachärztliches Attest im Original vorgelegt werden. Die Entscheidung 
trifft der zuständige Prüfungsausschuss. 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfungen, die 
Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumen von Prüfun-
gen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten be-
troffen sind, steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit und da-
zu notwendige alleinige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen 
gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Le-
benspartner. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend.  
(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der Schutz-
fristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in §§ 15 und 16 des Ge-
setzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (BerzGG). Ein entsprechen-
der Antrag ist an den zuständigen Prüfungsausschuss zu richten. 
(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen den 
betreffenden Studierenden keine Nachteile erwachsen. Die Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Abs. 1 bis 3 ist durch geeignete Unterlagen, wie 
z.B.  fachärztliches Attest, ggf. amtsärztliches Attest, Geburtsurkunden, 
Bescheinigungen des Einwohnermeldeamtes etc. nachzuweisen. 
 

                                                
1 Empfehlung der ZSK: Die Anwendung der ECTS-Vorgaben erfolgt nach dem 2. Jahr 
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§ 15 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

(1) Wenn Studierende ohne Abmeldung und ohne triftige Gründe nach der 
Anmeldefrist gem. § 11 Abs. 2 Prüfungsleistungen versäumen oder vor 
Beendigung der Lehrveranstaltung/ des Moduls die Teilnahme abbre-
chen, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
(2) Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes, das die 
Einschränkung im Hinblick auf die versäumte Prüfung bestätigt, inner-
halb von fünf Werktagen beim Prüfungsausschuss oder dem von ihm be-
auftragten Prüfungsamt erforderlich. Im Zweifelsfall kann die Vorlage 
eines fach- oder amtsärztlichen Zeugnisses gefordert werden. 
(3) Versucht ein/e Kandidat/in, das Ergebnis einer Leistung durch Täu-
schung oder Vortäuschung einer eigenen Leistung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die entsprechende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend” bewertet. Im Wiederholungs-
fall oder in anderen schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen und 
somit vom Studium ausschließen. Die Entscheidung nach den Sätzen 1 
bis 2 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. Bis zur 
Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung 
fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden 
Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen 
Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 
(4) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der zuständige 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleis-
tungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden” 
erklären. 
(5) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
(6) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörte-
rung der Angelegenheit mit dem zuständigen Prüfungsausschuss zu ge-
ben. 
(7) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richti-
ges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach § 25 Abs. 3 zu ersetzen. Mit 
dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Urkunde einzuziehen, wenn 
die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden” erklärt 
wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 4 und 5 Satz 2 ist nach ei-
ner Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausge-
schlossen. 
 

§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den 
Kandidatinnen und Kandidaten auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre 
Prüfungsunterlagen, insbesondere Prüfungsprotokolle und Prüfungsgut-
achten gewährt. 
(2) Der Antrag ist bei der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prü-
fungsausschusses zu stellen. Diese bestimmen Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 

§ 17 
Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, 
die nach dieser Rahmenprüfungsordnung und den dazugehörigen fach-
spezifischen Anlagen getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, 

mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 VwVfG be-
kannt zu geben. Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim zuständigen Prü-
fungsausschuss nach §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung einge-
legt werden. 
(2) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines 
Prüfenden richtet, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss nach 
Überprüfung nach den Absätzen 3 und 5. 
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert 
Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Be-
wertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der zuständige Prü-
fungsausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Ü-
berprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsge-
mäß, so hilft der zuständige Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Andernfalls überprüft der zuständige Prüfungsausschuss die Entschei-
dung auf Grund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere 
darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen wor-
den ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begrün-
dete Lösung als falsch gewertet worden ist, 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten 
lassen. Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Be-
wertung durch mehrere Prüfende richtet. 
(4) Hilft der zuständige Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, 
entscheidet der Fakultätsrat auf Antrag über den Widerspruch in einer 
nicht-öffentlichen Sitzung. 
(5) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen entschieden 
werden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung 
der Universität die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 
Der Widerspruch ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
(6) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prü-
fungsnote führen. 
 

§ 18 
Prüfungsausschüsse 

(1) Gem. § 45 Abs. 3 NHG ist der Studiendekan oder die Studiendekanin 
für die Sicherstellung des Lehrangebots, der Studienberatung sowie für 
die Durchführung der Prüfungen verantwortlich. 
(2) Für jeden Major bildet die jeweilige Fakultät einen Prüfungsaus-
schuss. Für fachlich zusammenhängende Major kann ein übergreifender 
Prüfungsausschuss gebildet werden. Bei fakultätsübergreifenden Major 
wird ein Prüfungsausschuss aus den jeweils beteiligten Fakultäten ge-
bildet. 
Die Prüfungsausschüsse sind für die Organisation der Prüfungen in dem 
Major der dieser Fakultät zugeordnet ist sowie für die durch diese Rah-
menprüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.  
(3) Ein weiterer Prüfungsausschuss wird vom Senat gewählt und ist zu-
ständig für alle fächerübergreifenden Prüfungsangelegenheiten und 
sonstige prüfungsbezogene Fragen, die keinem Major zuzuordnen sind.  
(4) Der jeweilige Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, da-
von drei Mitglieder der Professorengruppe, einem Mitglied der Mitarbei-
tergruppe und einem Mitglied der Studierendengruppe. Der Vorsitz wird 
von einem Mitglied der Professorengruppe wahrgenommen; es ist auch 
möglich, dass eine Studiendekanin oder ein Studiendekan, die oder der 
der Mitarbeitergruppe angehört, den Vorsitz ausübt. Entsprechendes gilt 
für die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzes. Für die Mitglieder des 
Ausschusses werden in ausreichendem Umfang Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Das studentische 
Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Studienleistungen 
nur beratende Stimme. 
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(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht ab-
gegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Pro-
fessorengruppe, anwesend ist und der Vorsitz gewährleistet ist. Der Prü-
fungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungs-
akten. 
(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei 
Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder 
den Vorsitzenden oder deren Stellvertreterin oder Stellvertreter über-
tragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungs-
ausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungs-
ausschuss laufend über diese Tätigkeit. 
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der 
Abnahme der Prüfungen als Beobachterinnen oder Beobachter teilzu-
nehmen. 
(9) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.  Die wesentlichen Gegenstände der Erör-
terung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Nieder-
schrift festzuhalten. 
(10) Prüfungszeiträume sowie Ort und Zeit von Prüfungsleistungen sowie 
die Frist zur Abgabe der Master-Arbeit werden in der vom Prüfungsaus-
schuss festgelegten Form bekannt gegeben. 
(11) Unbeschadet der Zuständigkeit der Prüfungsausschüsse können 
diese administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungs-
verfahren dem Prüfungsamt übertragen. 
(12) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmenprü-
fungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zu Prüfun-
gen, Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine und -fristen 
sowie Prüfungsergebnisse, werden vom Prüfungsamt hochschulöffent-
lich in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Dabei sind datenschutz-
rechtliche Bestimmungen zu beachten. 
 

§ 19 
Prüfende und Beisitzende 

(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen des Mo-
duls Verantwortlichen abgenommen. Der zuständige Prüfungsausschuss 
bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Zur Abnahme von Prüfungen 
werden Mitglieder und Angehörige dieser Universität oder einer anderen 
Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder in ei-
nem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbstständigen Lehre berechtigt 
sind. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zu Prü-
ferinnen und Prüfern bestellt werden, sofern ihnen gem. § 31 Abs. 1 Satz 
2 NHG wissenschaftliche Dienstleistungen in der Lehre übertragen wor-
den sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können in geeigneten Prü-
fungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden 
oder Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst min-
destens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 
(2) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Absatz 1 Sätze 1 und 3 prüfungs-
befugt sind, bedarf es keiner besonderen Bestellung nach Absatz 1 Satz 
2. Sind mehr Prüfungsbefugte vorhanden, als für die Abnahme der Prü-
fung erforderlich, findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. Aus wichtigen Grün-
den kann der Prüfungsausschuss zeitweise prüfungsbefugt Lehrende als 
Prüfende entpflichten. 

(3) Der zuständige Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studie-
renden die Namen der Prüfenden spätestens drei Wochen nach Vorle-
sungsbeginn bekannt gegeben werden. 
 

§ 20 
Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prü-
fungsleistungen in demselben oder einem verwandten Studiengang an 
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne 
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet.  
(2) Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die Studierende innerhalb von 
Studierendenaustausch- oder Studierendenmobilitätsprogrammen 
erbringen, in deren Rahmen Vereinbarungen zwischen der Leuphana Uni-
versität Lüneburg, den Studierenden und einer anderen Hochschule über 
Studien- und Prüfungsleistungen geschlossen wurden, sind anzuerken-
nen. 
(3) Studienzeiten und Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang, 
die nicht unter Absatz 1 und 2 fallen, werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, 
wenn die auf Grund eines Moduls vermittelten Kompetenzen, Anrech-
nungspunkte und Prüfungsanforderungen denjenigen Modulen im We-
sentlichen entsprechen, für die die Anrechnung beantragt wird. Dabei ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung vorzunehmen. 
(4) Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Prü-
fungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äqui-
valenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen 
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weiterge-
hende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der zuständige Prüfungs-
ausschuss über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und 
Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungsbestimmun-
gen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen, ins-
besondere im Rahmen des European Credit Transfer System (ECTS), sind 
zu beachten. 
(5) Für Studienzeiten und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
(6) Bei Anerkennung einer Prüfungsleistung wird jeweils die Anzahl der 
erreichten Credit Points festgelegt. Die Noten werden - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der 
Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden” aufgenommen. Bei anzurechnenden Prüfungsleis-
tungen werden Fehlversuche mit übernommen. Anerkannte Prüfungsleis-
tungen werden im Zeugnis gekennzeichnet. 
(7) Über die Anrechnung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss 
auf Antrag der oder des Studierenden. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der 
Prüfungsausschuss einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
 

Zweiter Teil 
Prüfung zum Master 

 
§ 21 

Art und Umfang der Prüfungen 
Die Master-Prüfung besteht entsprechend der Studienstruktur gem. § 4 
Abs. 3 aus den Prüfungen im gewählten Major. Die Module sind in den 
fachspezifischen Anlagen 5 - 8 festgelegt. 
 

§ 22 
Master-Arbeit 

(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung mit wissenschaftli-
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chen Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Master-
Arbeit müssen dem Prüfungszweck gem. § 2 und dem in den fachspezifi-
schen Anlagen 5-7 vorgegebenen Bearbeitungsumfang von 25 Credit 
Points entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müs-
sen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
(2) Die Master-Arbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt wer-
den. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüf-
lings muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder an-
deren objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar, für sich bewertbar sein 
und den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 
(3) Studierende können unbeschadet der Regelung in § 19 für die Ab-
nahme der Prüfungsleistungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag be-
gründet keinen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen werden, soweit dem 
nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der 
Prüfenden, entgegenstehen. 
(4) Das Thema der Master-Arbeit wird unter Berücksichtigung des Vor-
schlags des Prüflings durch den Erstprüfenden oder die Erstprüfende 
festgelegt und mit der Ausgabe des Themas durch den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigt. Auf Antrag sorgt 
der zuständige Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig 
ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen. 
Mit der Ausgabe werden die oder der Erstprüfende, die oder der das 
Thema festgelegt hat, und die oder der Zweitprüfende durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses be-
stellt. Mit Zustimmung der oder des Erstprüfenden kann der zuständige 
Prüfungsausschuss auch eine externe Gutachterin oder einen externen 
Gutachter bestellen. In diesem Fall muss die oder der Erstprüfende Pro-
fessorin oder Professor der Universität sein. Während der Anfertigung 
der Arbeit wird der Prüfling von der oder dem Erstprüfenden betreut. 
(5) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der Master-Arbeit 
sind so zu begrenzen, dass die Master-Arbeit innerhalb des angegebenen 
Workloads liegt. 
(6) Die Master-Arbeit ist zusätzlich in elektronischer Form abzugeben. 
(7) Das Thema der Master-Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten vierzehn Tage der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Bei 
einer Wiederholung der Master-Arbeit besteht keine Möglichkeit mehr, 
das Thema zurück zu geben. 
(8) In der Master-Arbeit müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröf-
fentlichungen oder anderen Quellen entnommen sind, die notwendige 
Kennzeichnung erhalten. Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Zitat anzugeben. Für die sinngemäße Übernahme aus 
Veröffentlichungen oder anderen Quellen ist die Angabe der Belegstelle 
erforderlich. In der Master-Arbeit ist folgende Erklärung abzugeben, 
dass 
• die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeich-

neten Teil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

• alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen 
Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht wurden 
und 

• die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbe-
hörde vorgelegt hat. 

(9) Die Master-Arbeit kann gem. § 8 Abs. 7 durch ein Kolloquium ergänzt 
werden. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn die Master-Arbeit von beiden 
Prüfern mit mindestens "ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist. Sofern 
die fachspezifische Anlage ein Kolloquium verlangt, erläutert der/die zu 
Prüfende seine/ihre Masterarbeit in diesem Kolloquium. Das Ergebnis 
des Kolloquiums ist dann in die Bewertung der Abschlussarbeit einzube-
ziehen. Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prüferinnen oder Prü-
fern der Abschlussarbeit als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung (sofern 
Absatz 2 zutrifft) durchgeführt. Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der 
Regel je Prüfling 30 Minuten. Bei einer Prüfung in Gruppen ist die Dauer 

je Prüfling angemessen zu reduzieren. Näheres regeln die fachspezifi-
schen Anlagen 5-7 dieser Ordnung.   
(10) Die Master-Arbeit wird von zwei Prüfenden bewertet. Die Prüfenden 
fertigen je ein schriftliches Gutachten über die Arbeit an. Im Falle einer 
Divergenz von mindestens einer Note zwischen den Bewertungen der 
beiden Prüfenden kann vor Bekanntgabe der Note eine weitere sachkun-
dige Gutachterin oder ein weiterer sachkundiger Gutachter vom zustän-
digen Prüfungsausschuss benannt werden. In diesem Fall nimmt die 
Drittgutachterin oder der Drittgutachter ebenfalls am Kolloquium gem. 
Abs. 9 teil und bewertet dieses gleichberechtigt.  
Die Note wird dann aus dem arithmetischen Mittel aller Einzelbewertun-
gen gebildet. 
(11) Von jeder Prüferin oder jedem Prüfer wird für die Abschlussarbeit 
und für das Kolloquium aufgrund der von ihr oder ihm gemäß § 12 gebil-
deten Note und dem Ergebnis des Kolloquiums eine Gesamtnote gebildet. 
(12) Bestandteil der Masterprüfung ist ein Master-Forum. In dem Mas-
terforum stellen die Studierenden dar, dass sie in der Lage sind, ein 
selbst gewähltes Thema auf der Basis eigener Literaturrecherche / ei-
gener wissenschaftlicher, theoretischer oder experimenteller Arbeit um-
fänglich und selbständig auf akademischem Niveau zu bearbeiten und in 
einem akademischen Diskurs zu vertreten. Das Master-Forum wird nach 
den Vorgaben des jeweiligen Majors ausgestaltet. Näheres regeln die 
fachspezifischen Anlagen 5-7 dieser Ordnung. 
 

§ 23 
Bestehen und Nichtbestehen der Master-Prüfung 

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Master-Arbeit und alle 
Module mit allen ihren Elementen im gewählten Major gem. § 4 Abs. 3, 
und die in den fachspezifischen Anlagen festgelegten Auflagen erfüllt 
sind, und mindestens 120 Credit Points erworben wurden.  
(2) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
1. nicht die in den fachspezifischen Anlagen festgelegten Auflagen zu al-
len Elementen im gewählten Major erfüllt sind,  
2. ein nach den fachspezifischen Anlagen 5 – 8 pflichtmäßig zu erbrin-
gendes Modul endgültig nicht bestanden wurde oder  
3. die Master-Arbeit im zweiten Versuch nicht bestanden wurde. 
(3) Über das endgültige Nichtbestehen der Master-Prüfung wird ein Be-
scheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
 

§ 24 
Zusatzleistungen 

(1) Über die pflichtmäßig im jeweiligen Major gem. §§ 1 und 4 zu erbrin-
genden Credit Points (CP) hinaus können i.d.R. 20 Credit Points aus dem 
spezifischen, für die Studierenden der Masterprogramme der Graduate 
School geöffneten Lehr- und Prüfungsangebot der Leuphana Universität 
im Rahmen des Master-Studiums erworben werden. Die Studierenden 
müssen bei der Anmeldung zu der jeweiligen Prüfungsleistung angeben, 
dass das entsprechende Modul als Zusatzleistung angerechnet werden 
soll. Diese Entscheidung bedeutet eine endgültige Festlegung. Bei der 
Vergabe von Seminarplätzen haben die Studierenden Vorrang, die in dem 
entsprechenden Major eingeschrieben sind. 
(2) Die Zusatzleistungen sind beliebig oft wiederholbar. Sie werden mit 
der Note im Zeugnis ausgewiesen, die Note wird jedoch nicht in die Mas-
terabschlussnote gem. §§ 12 und 22 Abs. 11 eingerechnet.“ 
 

Dritter Teil 
Schlussbestimmungen 

 
§ 25 

Zeugnis, Master-Urkunde, 
Diploma Supplement, Transcript of Records 

(1) Über die bestandene Master-Prüfung ist unverzüglich - möglichst in-
nerhalb von vier Wochen - ein Zeugnis auszustellen (Anlage 1). Das 
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Zeugnis enthält neben der Gesamtnote auch die Noten und Credit Points 
der einzelnen Module sowie der Zusatzleistungen. Das Zeugnis wird mit 
dem Datum der Erbringung der letzten Prüfungsleistung ausgestellt. 
(2) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 
Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten eine 
in deutscher und englischer Sprache abgefasste Urkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehändigt (Anlage 2). Darin wird die Verleihung 
des Master-Grades beurkundet. Urkunde und Zeugnis werden von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Präsiden-
ten/der Präsidentin der Leuphana Universität Lüneburg unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität versehen. 
(3) Zusätzlich erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Diploma 
Supplement (DS) (Anlage 4). Beim Verlassen der Universität oder bei ei-
nem Wechsel in einen anderen Studiengang wird auf Antrag eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Modulprüfungen und de-
ren Bewertung enthält. Im Falle des endgültigen Scheiterns in einem 
Studiengang wird die Bescheinigung auch ohne Antrag ausgestellt. Sie 
weist auch die noch fehlenden Modulprüfungen aus sowie ferner, dass 
die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 
(4) Sind am Ende eines Semesters alle Ergebnisse dieses Semesters 
verwaltungstechnisch erfasst, erhalten die Studierenden auf Antrag ein 
„Transcript of Records“, sofern dies nicht von den Studierenden direkt 
aus der Datenbank, in der die Ergebnisse eingegeben werden, gezogen 
werden kann (Anlage 3) (Übersicht über die bisherigen Leistungen, ein-
schließlich aller Fehlversuche). Es werden nur vollständig abgeschlos-
sene Module bescheinigt. 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

Diese Rahmenprüfungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das 
Präsidium am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der 
Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. Die fachspezifischen Anlagen 1- 
4, 6.1 und 8 werden durch den Senat oder das von ihm eingesetzte Gre-
mium erlassen. Die fachspezifischen Anlagen 5 – 7 (mit Ausnahme von 
6.1) für die einzelnen Major und Minor werden von den Fakultäten erlas-
sen. 
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4. 
Neubekanntmachung der fachspezifischen Anlage  

Nr. 7.1 (Major Educational Sciences, 
die Forschungsperspektive und die Minor ‚Bildungspro-

zesse in Organisationen’ und ‚Sozialpädagogik’ 
im Masterprogramm Education) zur 

Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der 
Graduate School der Leuphana Universität Lüneburg 

 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der fachspezifischen Anlage Nr. 7.1 (Major Educational Scien-
ces, die Forschungsperspektive und die Minor ‚Bildungsprozesse in Or-
ganisationen‘ und ‚Sozialpädagogik’ im Masterprogramm Education) zur 
Rahmenprüfungsordnung für die Masterprogramme der Graduate School 
der Leuphana Universität Lüneburg vom 6. Oktober 2008 (Leuphana Ga-
zette Nr. 15/08, S. 11) in der nunmehr geltenden Fassung unter Berück-
sichtung der 1. Änderung vom 9. Februar 2009 (Leuphana Gazette Nr. 
2/09, S. 17) bekannt.  
 
7.1 Fachspezifische Anlage für den Major Educational Sciences, die For-
schungsperspektive und die Minor ‚Bildungsprozesse in Organisationen‘ 
und ‚Sozialpädagogik‘ im Masterprogramm Education zur Rahmenprü-
fungsordnung für die Masterprogramme an der Graduate School der 
Leuphana Universität Lüneburg  
 
Die Regelungen der Rahmenprüfungsordnung der Leuphana Universität 
Lüneburg für die Masterprogramme an der Graduate School werden für 
den Major ‚Educational Sciences‘ mit den wählbaren Minor ‚Bildungspro-
zesse in Organisationen‘ bzw. ‚Sozialpädagogik‘ wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 3 
Festlegung des akademischen Grades 
Master of Arts (M.A.) 
 
Zu § 4 Abs. 2 
Näheres zum Aufbau und zum Inhalt des Major, zulässige Kombinatio-
nen, weitere Wahlleistungen 
Das Studienprogramm ‚Educational Sciences‘ umfasst: einen erzie-
hungswissenschaftlich ausgerichteten Major, der verpflichtend zu stu-
dieren ist. Der Major beinhaltet ein erziehungswissenschaftliches Kern-
studium in Verbindung mit Modulen zur pädagogischen Psychologie, zur 
Bildungspolitik und zur Bildungssoziologie. Der Major umfasst sechs 
verbindlich zu studierende Module der Gesamtwertigkeit von 30 CP.  
 
Der Major ist kombinierbar mit einem der folgenden Minor: 
• ‚Bildungsprozesse in Organisationen‘ 
• ‚Sozialpädagogik‘ 
Die Minor sind frei wählbar, untereinander aber nicht kombinierbar. Sie 
umfassen jeweils 30 CP. Studierende haben bei der Anmeldung zu den 
Prüfungsleistungen festzulegen, welchen Minor sie wählen. Über einen 
nachträglichen Minorwechsel entscheidet der Prüfungsausschuss nach 
Ermessen auf Antrag des oder der Studierenden. 
 
Major und Minor werden vom akademisch-theoretisch orientierten 
Strang aus Lehrforschungsprojekt als Bestandteil der Forschungsper-
spektive, Master-Forum und Master-Thesis eingerahmt. Dieses 
‚Leuphana-L‘ hat eine Wertigkeit von 45 CP. 
 
Daneben ist ein übergreifendes Komplementärstudium zu belegen, es 
umfasst insgesamt 15 CP. 

 
Zu § 4, Abs.2:  
Modulgrößen  
Das Studienprogramm Educational Sciences enthält Module der Gewich-
tung 5 CP, 10 CP und 15 CP. Als forschungsorientiertes Studienpro-
gramm muss das Studienprogramm Educational Sciences auch größere 
Moduleinheiten anbieten, um den Studierenden zu ermöglichen, in größe-
ren Zusammenhängen nicht unterbrochen und zusammenhängend lernen 
zu können.  
 
Zu § 8, Prüfungsleistungen  
Die folgenden Ergänzungen beziehen sich auf die in der RPO bereits 
dargestellten Prüfungsleistungen und spezifizieren diese gem. § 8 Abs. 
23:  
K = Klausur; . vgl. §8, Abs. 3: Klausuren haben als alleinige Prüfungsleis-
tungen einen Umfang von 120 Minuten und als Teilleistungen zur Erbrin-
gung einer Prüfungsleistung einen Umfang von 60 Minuten. 
 
MP = Mündliche Prüfung; vgl. §8, Abs. 4 RPO: Mündliche Prüfungen sind 
durch zwei Prüfer oder Prüferinnen abzuhalten, von denen mindestens 
ein/e der Prüferinnen oder Prüfer hauptamtlich Lehrender  oder haupt-
amtlich Lehrende gem. Modulhandbuch jenes Moduls sein muss, das mit 
der mündlichen Prüfung abgeprüft wird. Mündliche Prüfungen haben in 
der Regel eine Dauer von 60 Minuten. Von dieser Regel kann abgewichen 
werden, sofern die Modulprüfungsvorgaben explizit andere Angaben 
macht, z.B. durch die Verkoppelung der mündlichen Prüfung mit einer 
vorher anzufertigen anderen Prüfungsleistung, auf die die mündliche 
Prüfung sich beziehen soll. 
 
R = Referat; vgl. §8, Abs. 5 RPO: Referate umfassen in der Regel neben 
dem mündlichen Vortrag eine schriftlichen Ausarbeitung. Von dieser Re-
gel kann abgewichen werden, sofern die Modulprüfungsvorgaben explizit 
eine andere Verkoppelung vorsehen. Die Abgabefrist für die schriftliche 
Ausarbeitung gem. § 11 Abs. 1 RPO  ist der jeweils letzte Tag jenes Se-
mesters, in dessen Vorlesungszeit das Referat gehalten worden ist.  
 
H = Hausarbeit; vgl. §8, Abs. 6 RPO: Hausarbeiten sind auf der Basis von 
selbstrecherchierter Literatur zu konzipieren. Ihr Thema ergibt sich aus 
dem Zusammenhang einer Lehrveranstaltung innerhalb eines Moduls, in 
deren Rahmen sie von der oder dem Studierenden nach Absprache mit 
der oder dem Lehrenden angefertigt wird. Die Bearbeitung einer Hausar-
beit darf erst beginnen, nachdem eine Themenverständigung und eine 
Vorklärung mit der oder dem Lehrenden erfolgt sind. Der Themenumfang 
einer Hausarbeit ist in Absprache mit der oder dem Lehrenden oder  Prü-
fenden so zu gestalten, dass die Arbeit in einem Zeitraum von 8 Wochen 
anzufertigen ist. Die Absprache der Themen sollte nach Möglichkeit so 
zeitig im Semester erfolgen, dass eine Abgabe der Hausarbeit gem. § 11 
Abs. 1 RPO spätestens zum jeweils letzten Tag jenes Semesters möglich 
ist, in dessen Vorlesungszeit das Referat gehalten worden ist.  
 
Pf = Portfolioprüfung; vgl. §8, Abs. 8 RPO: Ein Portfolio ist die aufberei-
tete Sammlung und Gesamtschau von Arbeitsergebnissen in einem Mo-
dulzusammenhang. Ein Portfolio dient der Dokumentation der Kompetenz 
der oder des Studierenden, Gegenstände, Probleme und Lösungsansätze 
des Themenfeldes eines Moduls in multiplen Perspektiven durchdringen 
und zu einer übergreifenden Einheit zusammenführen zu können. Ein 
Portfolio ist eine in sich abgeschlossene, aufeinander bezogene Prü-
fungsleistung. Nicht zulässig ist die Ausweitung der Portfolioprüfung 
durch die Definition von anderen in dieser Aufstellung genannten Prü-
fungsformen als Portfolio-Bestandteilen. In der Regel findet keine 
mündliche Prüfung statt. 
 
Pr = Präsentation: vgl. §8, Abs. 15 RPO: Eine Präsentation ist eine 
mündliche Darstellung eines Sachverhaltes in einer Lehrveranstaltung. 
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Die Präsentation dient dem Fortschritt der Lehrveranstaltung; Gütekri-
terium ist der Lernfortschritt der Mitstudierenden. Beurteilungskriteri-
um einer Präsentation ist in besonderem Maße ihre didaktisch und / oder 
methodisch sinnvolle, zielgruppenspezifische Vor- und Aufbereitung. Eine 
Präsentation verlangt im Gegensatz zum Referat regulär keine schriftli-
che Ausarbeitung; die einzelnen Modulregelungen lassen die Kombination 
mit weiteren Prüfungsleistungen zu.  
 
A = Assignment; vgl. §8, Abs. 17 RPO: Assignments sind fortlaufend wäh-
rend einer laufenden Lehrveranstaltung zu erbringende Prüfungsleistun-
gen. Assignments können fortlaufend gestellte moodle-Aufgaben, fort-
laufend zu bearbeitende Lerntagebücher, fortlaufend zu erbringende 
Textexzerpte, etc. sein. Assignments dienen der Selbstüberprüfung der 
Studierenden hinsichtlich ihres eigenen Lernerfolgs. Gütekriterium ist 
der Lernfortschrift der Studierenden selber. Die Anzahl der Prüfungsleis-
tungen darf gem. § 8 Abs. 1 RPO nicht mehr als zwei pro Modul betragen. 
 
E = Essay; vgl. §8, Abs. 18 RPO: Ein Essay ist eine schriftliche Ausarbei-
tung auf akademischem Niveau. Grundsätzlich gelten die formalen An-
forderungen zur Hausarbeit (vgl. §8, Abs.6 RPO). Im Gegensatz zur 
Hausarbeit ist ein Essay eine offenere Form. Prüfungsziel ist die Über-
prüfung der Kompetenz der oder des Studierenden, komplexe Sachverhal-
te des disziplinären und / oder professionellen Feldes ausgehend von In-
halten des Moduls, in dessen Rahmen es angefertigt wird, kreativen For-
men der Reflexion zuzuführen. 
 
Über die Regelungen der RPO hinaus können folgende ergänzende, 
nachstehend erläuterte Prüfungsleistungen erbracht werden:  
 
FB = Forschungsbericht; Ein Forschungsbericht dokumentiert die Fähig-
keit des Studierenden zu wissenschaftlich-systematischer Bearbeitung 
einer didaktisch sinnvoll begrenzten Fragestellung im Rahmen einer ver-
antwortlich durch eine oder einen oder mehrere gemeinsam hauptamt-
lich Lehrenden geleiteten Forschungsprojekteinheit. Der Forschungsbe-
richt ist problematisierend angelegt. Der Forschungsbericht dokumen-
tiert die kontinuierliche Arbeit im Lehrforschungsprojekt. Der For-
schungsbericht sollte in der Regel einen Umfang von 40 Seiten nicht ü-
berschreiten.  
VPK = Vortrag mit Prüfungskolloquium. Ein Vortrag mit Prüfungskolloqu-
ium dokumentiert die diskursive Kompetenz in akademischer Rede und 
Gegenrede. Auf der Basis vorheriger aktiver Arbeit stellen Studierenden 
ihre Kenntnis von und ihre Position zu theoretischen und experimentellen 
Hypothesen, Modellen und Ergebnissen vor und  diskutieren diese im An-
schluss mit mindestens zwei Prüfenden. Der Vortrag mit Prüfungskollo-
qium findet in der Regel im Rahmen der Veranstaltungsöffentlichkeit 
statt. 
Sind in den unten stehenden Modulaufstellungen mehrere mögliche Prü-
fungsformen durch „oder“ zur Auswahl gegeben, so entscheidet die oder 
der Prüfende, welche Prüfungsform zum Einsatz kommt. Eine rechtlich 
bindende Koppelung von Teilleistungsprüfungen ist durch „+“ gekenn-
zeichnet.  
 
Zu § 21:  
Darstellung der Module im Major Educational Sciences 
Das Studienprogramm besteht aus einem für alle verbindlichen 
gemeinsamen erziehungswissenschaftlichen Kernstudium einschließlich 
eines forschungsperspektivischen Stranges, bestehend aus dem 
Lehrforschungsprojekt, dem Master-Forum und der Master-Thesis, 
sowie zwei möglichen Vertiefungsbereichen „Bildungsprozesse in 
Organisationen“ bzw. „Sozialpädagogik“.  
 

Kennzeichen aller Lüneburger Master-Studiengänge ist ein gemeinsam zu 
absolvierendes Komplementärstudium, das zentral auf der Ebene der 
RPO abgebildet wird.  
 
Zu § 22: 
Master-Arbeit:. Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt bis zu 
fünf Monate. Der Bearbeitungsumfang wird von den Prüferinnen und / 
oder Prüfern vorgegeben. Die Master-Arbeit im Major Educational Scien-
ces dient dem abschließenden Nachweis der Befähigung zu disziplinär 
wissenschaftlicher Arbeit. Die Arbeit hat einen Umfang von regulär min-
destens 100 Seiten. Bei experimentellen Arbeiten kann von diesem Um-
fang nach unten abgewichen werden; entsprechende Sonderregelungen 
sind beim gem. §18, Abs. 2 RPO zuständigen Akademischen Prüfungs-
ausschuss durch die Erstprüferin oder den Erstprüfer zur Genehmigung 
vorzulegen.  
 
Zu § 22, Abs.9: 
Ein Prüfungskolloquium zur Master-Thesis im Major Educational Scien-
ces findet nicht statt. Bewertungsgegenstand ist einzig die schriftlich-
akademisch-argumentative Auseinandersetzung der / des Studierenden 
im Rahmen der schriftlichen Arbeit. 
 
Zu § 22, Abs. 12:  
Das Master-Forum im Major Educational Sciences ist nicht mit 
Lehrveranstaltungen belegt. Die Themenstellung des Master-Forums ist 
frei nach den Interessen der / des Studierenden wählbar unter der 
Maßgabe, dass sie im disziplinär-professionellen Kontext des 
Studienprogramms Educational Sciences steht. Eine Verbindung des 
Themas mit dem selbst gewählten Thema der Master-Thesis und / oder 
des Lehrforschungsprojektes ist möglich, aber nicht zwingend 
vorgeschrieben. Das Masterforum dient ausschließlich der 
eigenständigen Auseinandersetzung der / des Studierenden in ihrer / sei-
ner Selbstlernzeit mit einem Thema ihrer / seiner Wahl, sofern dieses 
Thema dem bildungswissenschaftlichen Bereich zugehört. Die 
Studierenden erhalten so Gelegenheit, ein selbst gewähltes 
Forschungsthema eigenständig zu erarbeiten. Sie stellen die Ergebnisse 
ihrer Beschäftigung mit einer akademischen Prüfung von 60 Minuten vor 
mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern zur Diskussion. Diese Prüfung 
kann als Einzelprüfung, aber auch als Gruppenprüfung oder 
Prüfungskolloquium mehrerer Prüflinge abgehalten werden. In den 
letztgenannten Fällen ist die Prüfungszeit dergestalt auszuweiten, dass 
alle Studierenden je für sich 60 Minuten Zeit der Darstellung erhalten.
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Modulübersicht für den Major Educational Sciences 
 

4. 

Master-Forum 
 
 

( 5 CP) 

Master-Thesis 
 
 

( 25 CP) 

3. 

Bildungssoziologie und 
Soziologie sozialer Un-

gleichheit  
( 5 CP) 

Pädagogisch-didaktische 
Handlungskompetenzen  

( 5 CP) 
Minor Minor 

Komplementär: 
Wissen-

schaftsehtik  
( 5 CP) 

2. 
Bildungspolitik  

( 5 CP) 

Soziale und kulturelle Be-
dingungen von Erziehung 

und Erziehungs-
wissenschaft  

( 5 CP) 

Minor Minor 

Komplementär: 
Forschungs-

methoden  
( 5 CP) 

1. 

Lehrforschungsprojekt 
(15 CP) 

Psychologische Dia-
gnostik im pädago-

gischen Feld  
( 5 CP) 

Perspektiven pädagogi-
scher Theorien und Dis-

kurse  
( 5 CP) 

Minor Minor 

Komplementär: 
Wissenschaftst-

heorie  
( 5 CP) 

 

 

 Major (Ma) 

 Minor (Mi) 

 Komplementärstudium (KS) 

 Forschungsperspektive 

 
 
 
 
Modulübersicht für den Minor Bildungsprozesse in Organisationen 
 

4. Major Major 

3. Major Major 
Wahlmodul: Planung von Bildungsprozessen 

(10 CP) 

Komplementär: 
Wissen-

schaftsehtik  
( 5 CP) 

2. Major Major 
Wahlmodul: Bedingungen und Qualität von Bildungs-

systemen 
(10 CP) 

Komplementär: 
Forschungs-

methoden  
( 5 CP) 

1. 

Major 

Major Major 

Philosophisch-historische 
Perspektiven auf Bildung 

und Erziehung 
(5 CP) 

Perspektiven der Or-
ganisations-
psychologie 

(5 CP) 

Komplementär: 
Wissenschaftst-

heorie  
( 5 CP) 

 

 
Modulübersicht für den Minor Sozialpädagogik 
 

4. Major Major 

3. Major Major 
Diskurse sozialpäda-

gogischer Theoriebildung 
(5 CP) 

Wahlmodul III 
(5 CP) 

Komplementär: 
Wissen-

schaftsehtik  
( 5 CP) 

2. Major Major 
Analyse sozialpäda-

gogischer Praxen 
(5 CP) 

Wahlmodul II 
(5 CP) 

Komplementär: 
Forschungs-

methoden  
( 5 CP) 

1. 

Major 

Major Major 
Handlungstheorien der So-

zialpäda-gogik  
(5 CP) 

Wahlmodul I  
(5 CP) 

Komplementär: 
Wissenschaftst-

heorie  
( 5 CP) 

 

Die drei fachspezifischen Bereiche werden hier in drei aufeinander bezogenen Tabellen dargestellt.  
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Module im Major Educational Sciences, Semester 1-4 
 
 

Modul Inhalt Veranstaltungsformen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Art u. Anzahl der Prü-
fungsleistungen (gem. § 6 
RPO) 

CP Kommentar 

Perspektiven pädagogi-
scher Theorien und Diskur-
se 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Erziehungswissen-
schaften in der Pluralität der Dis-
ziplin unter Berücksichtigung der 
einheitlichen Spezifika der spezi-
fisch pädagogischen Frage- und 
Problemstellung 

1 Vorlesung  
(2 SWS) 
1 Seminar (WP)  
(2 SWS) 

1 K (120) 
oder (1 Pr + 1 H) 
oder (1 R + 1 E) 
oder 1 mP 

5 Präsenz / 
Selbstlernen 56/94 

Soziale und kulturelle Be-
dingungen von Erziehung 
und Erziehungswissen-
schaft 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der historisch-sozial-
wissenschaftlich und der histo-
risch-kulturwissenschaftlich aus-
gerichteten Erziehungswissen-
schaft zu den historisch-syste-
matischen Bedingungen von Erzie-
hungshandeln, Erziehungsreflexion 
und Bildungssystem 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 

(1 Pr + 1 H) 
oder (1 R + 1 E) 
oder mP 

5 Präsenz / 
Selbstlernen 56/94 

Pädagogisch-didaktische 
Handlungskompetenzen 

Fragestellungen und Forschungs-
stände von Pädagogik, Didaktik 
und Methodik  u.b.B. von Proble-
men in Lehr-Lern-Verhältnissen 
auf der Mikroebene und / oder bei 
der Gestaltung von Lernumgebun-
gen auf der Mesoebene u.b.B. der 
Bereiche nonformalen und infor-
mellen Lernens 

1 Vorlesung  
(2 SWS) 
1 Seminar (2 SWS) 

1 Pr + 
(1 H oder 1 K oder 1 MP) 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Psychologische Diagnostik 
und Intervention im päda-
gogischen Feld 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der pädagogischen 
Psychologie zu Fragen der 
Diagnostik in 
bildungswissenschaftlich relevan-
ten Kontexten schulischer und au-
ßerschulischer Lernumgebungen 

1 Vorlesung  
(2 SWS) 
1 Seminar (2 SWS) 

1 A (fortlaufend) + 1 H 5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Bildungspolitik Politikfeldanalyse der Bildungspo-
litik. Grundsätzliche Theorien und 
Erkenntnisse der historisch und / 
oder international vergleichenden 
Forschungen zu Bildungspolitik 
und Bildungssystementwicklung in 
ihren Bezügen zum politischen 
System 

1 Vorlesung  
(2 SWS) + 
1 Tutorium  
(2 SWS) 
 
Oder 
 
2 S (WP) ( 4 SWS) 
 

[1 A+ 1 K (60 min)] 
oder 1 K (120 min.)  
oder 1 R 
oder 1 H 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Bildungssoziologie und So-
ziologie sozialer Ungleich-
heit 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Bildungs- und Kultur-
soziologie zu den soziologischen 
Determinaten von Erziehungs- und 
Bildungshandeln, -reflexionen und 
–systemen 

1 Vorlesung (2SWS)  
1 Seminar (2 SWS) 
oder 
2 Seminare (4 SWS) 

1 K (120)  
oder 1 R  
oder 1 H 

5 Präsenz / 
Selbstlernen 56/94 
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Fortsetzung 

Lehrforschungsprojekt Ein gestelltes Forschungsthema 
aus dem Bereich der Bildungswis-
senschaften 
Die Studierenden verfolgen unter 
Anleitung eine Forschungsfrage 
aus dem Bereich der Bildungswis-
senschaften. In Verbindung mit 
den Studieneinheiten des Majors 
und / oder der Minor werden Fra-
gen fachwissenschaftlicher 
und/oder berufswissenschaftli-
cher Perspektive entwickelt und 
verknüpft. 

1 Ringvorlesung  
(1 SWS) 
1 Forschungs-seminar 
(3 SWS) 
1 Präsentations-
seminar (2 SWS) 

1 FB + 1 mP 15 Präsenz / 
Selbstlernen 
112/188 

Master-Forum Ein selbstgewähltes Forschungs-
thema aus dem Bereich der Bil-
dungswissenschaften 

Keine Veranstaltung 1 mP 5 Präsenz / Selbstler-
nen 1 / 149 

Master-Thesis Ein selbstgewähltes Forschungs-
thema aus dem Bereich der Bil-
dungswissenschaften 

Keine Veranstaltung 1 MA 25 0 / 750 

 
 
 
 

Module im Minor Bildungsprozesse in Organisationen, Semester 1-4 
 

Modul Inhalt Veranstaltungs-formen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Art u. Anzahl der Prü-
fungsleistungen (gem. § 6 
RPO) 

CP Kommentar 

Philosophisch-historische 
Perspektiven auf Bildung 
und Erziehung 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Bildungsphilosophie 
und Bildungsgeschichte in der Plu-
ralität der Disziplin und der Hete-
rogenität der Geschichte unter 
Berücksichtigung der Problemati-
sierung und Reflexion der pädago-
gischen Frage 

2 Seminare 
 (je 2 SWS) 

1 R 
oder (1 Pr + 1 H) 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Perspektiven der 
Organisationspsychologie 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Organisationspsycho-
logie zu Bedingungen, Qualität, 
Organisation und Evaluation von 
Institutionen und Organisationen 
im Bildungs- und Sozialbereich 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 

(1 Pr +1 H ) 
oder 1  PRO  
oder 1 K (120) 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Wahlmodul: Bedingungen 
und Qualität von Bildungs-
systemen 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Bildungsforschung zu 
Bedingungen, Qualität und Organi-
sation.  
 
Schwerpunktsetzung in 
Wahlpflichtbereichen ist möglich:  
 
in Hinsicht historischer Bildungs-
forschung: Kontexte und System-
bedingungen von Bildungsprozes-
sen 
 
oder 
 
in Hinsicht empirischer Bildungs-
forschung: Qualität von Bildungs-
systemen 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 
1 Symposion  
(2 SWS) 

(1 Pr oder 1 Pf) + 
(1 VPK oder 1 H)  

10 Präsenz / Selbstler-
nen 84/ 216 
 
Die Studierenden 
wählen ihr Symposi-
on so, dass es mit 
mindestens einem 
Seminar in einen 
Wahlpflichtbereich-
Zusammenhang 
steht.  
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Fortsetzung 

Wahlmodul: Planung von 
Bildungsprozessen 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Didaktik / Methodik  
bzw. der  Bildungssystem-
forschung 
 
Schwerpunktsetzung in Wahlberei-
chen ist möglich:  
 
in Hinsicht didaktisch-
methodischer Fragen zur Gestal-
tung von Lehr-Lern-Sequenzen zur 
‚Kompetenzentwicklung über die 
Lebensspanne‘ 
 
oder 
 
 
in Hinsicht von Bildungssystem-
forschung zur  
‚Planung und Gestaltung von 
Lernumgebungen‘ 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 
1 Symposion  
(2 SWS) 

(1 Pr oder 1 Pf) + 
(1 VPK oder 1 H) 
  

10 Präsenz / Selbstler-
nen 84/ 216 
 
Präsenz / Selbstler-
nen 84/ 216 
 
Die Studierenden 
wählen ihr Symposi-
on so, dass es mit 
mindestens einem 
Seminar in einen 
Wahlpflichtbereich-
Zusammenhang 
steht.  

 
 
 
 

Module im Minor Sozialpädagogik, Semester 1-4 
 

Modul Inhalt Veranstaltungs-formen 
(Anzahl, Art und SWS) 

Art u. Anzahl der Prü-
fungsleistungen (gem. § 6 
RPO) 

CP Kommentar 

Handlungstheorien der So-
zialpädagogik 

Fragenstellungen sozialpädagogi-
scher Professionalität 

1 Vorlesung  
(2 SWS) 
 1 Seminar (2 SWS) 

1 Pr + 
[1 H oder 1 K (60)] 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Analyse sozialpädagogi-
scher Praxen 

Problematisierungen von Praxen 
der Sozialen Arbeit in Institutionen 
der Sozialen Arbeit 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 

(1 Pr + 1 H) 
oder (1 E + 1 R) 
 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Diskurse sozialpädagogischer 
Theoriebildung 

Fragestellungen und Forschungs-
stände der Sozialpädagogik in der 
Pluralität der Disziplin und der 
Heterogenität der Geschichte 
unter Berücksichtigung der 
Problematisierung und Reflexion 
der disziplinär 
sozialpädagogischen Perspektiven 

2 Seminare  
(je 2 SWS) 

(1 Pr + 1 H) 
oder (1 E + 1 R) 
oder 1 mP 

5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 

Wahlmodul I Wahlpflicht:  
Jugendhilfe und 
Bildung I 
Oder  
Psychiatrie der Lebensalter: 
Psychiatrische Störungen in allen 
Lebensaltern; Äußerungsformen 
und Handlungsanforderungen an 
Theorie und Praxis psychiatriebe-
zogener Sozialpädagogik 
 

1 Vorlesung  
 (2 SWS)  
+ 1 Tutorium (2 SWS) 
oder 2 Vorlesungen (je 2 
SWS) 

1 R 5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 
 
Die Studierenden 
entscheiden sich 
für EINEN Schwer-
punkt! Die Verknüp-
fung beider Schwer-
punkte ist NICHT 
zulässig! 
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Fortsetzung 

Wahlmodul II Wahlpflicht:  
Jugendhilfe und Bildung II 
oder 
Multimodale Erklärungs- und Be-
handlungsmodelle in der Psychiat-
rie: 
Wissen um bio-psycho-soziale Er-
klärungsansätze für die Entste-
hung psychiatrischer Erkrankun-
gen und die aus ihnen folgenden 
multimodalen Behandlungskonzep-
te. 
 

2 Seminare 
 (je 2 SWS) 

1 mP 5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 
 
Die Studierenden 
belegen den 
Schwerpunkt, den 
sie mit dem Wahl-
modul I gewählt ha-
ben. 

Wahlmodul III Wahlpflicht:   
Jugendhilfe und Bildung III 
oder 
Psychiatriebezogene Sozialpäda-
gogik und Sozialpsychiatrie 
 
Wissen um die politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Aspekte der Sozialpädagogik 
im psychiatrischen Kontext. Wis-
sen um wissenschaftliche Ar-
beitsweisen 
 

1 Seminar (2 SWS) 
1 Projektseminar 
(2 SWS) 

1 K (120) 5 Präsenz / Selbstler-
nen 56/94 
 
 
Die Studierenden 
belegen den 
Schwerpunkt, den 
sie mit dem Wahl-
modul I gewählt ha-
ben. 

 
 

Agenda der Abkürzungen 

in der Spalte „Prüfungsleistung“:  

K = Klausur, R = Referat (mit Hausarbeit), H = Hausarbeit, A = Assignment; mP = Mündliche Prüfung; Pr= Präsentation, MA = Masterarbeit; FB = For-
schungsbericht, VPK = Vortrag im Prüfungskolloqium 
 


